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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  09.02.2015 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0482/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Förderung des Neubaus der Kindertageseinrichtung Gorchheimer Weg in 
Rommerskirchen 
 

Sachverhalt: 

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, gemäß  
§ 24 SGB VIII einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege, oder in 
einer Kindertageseinrichtung. Darüber hinaus haben alle Kinder, die das dritte Lebensjahr 
vollendet haben, einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. 
   
Im Rahmen der Planungen zum Neubaugebiet im Umfeld der Gillbachgrundschule in 
Rommerskirchen und der Bedarfsplanung zum Kindergartenjahr 2014/15 sowie den 
Anmeldungen zum Kindergartenjahr 2015/2016 ist deutlich geworden, dass in 
Rommerskirchen Plätze für Kinder über 3 Jahre, aber auch Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
fehlen werden. Die fehlenden Plätze können für das kommende Kindergartenjahr nur durch 
Überbelegungen in den Einrichtungen kompensiert werden. 
 
Ursache für den steigenden Bedarf 
 

- ist das Neubaugebiet im Umfeld der Gillbach-Grundschule am Nettesheimer Weg mit 
zunächst 50 Wohneinheiten und mittelfristig weiteren 100 Wohneinheiten 

- sind die Zuzüge von jungen Familien mit Kindern im „alten Wohnungsbestand“ 
- ist die Umwandlung von Kindergartengruppen zu Gruppen für Kinder unter 3 Jahren 

in den vergangenen Jahren und der damit verbundenen Reduzierung von Plätzen für 
Kinder über 3 Jahre 

 
Im Neubaugebiet ist bereits eine starke Bautätigkeit festzustellen. Viele Häuser werden noch 
in diesem Jahr bezugsfertig. 
Der daraus resultierende Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in 
Kindertageseinrichtungen, kann mit den bestehenden Ressourcen nicht abgedeckt werden. 
Die Schaffung von zusätzlichen Plätzen ist deshalb erforderlich. Die Erweiterung von 
bestehenden Einrichtungen ist leider nicht mehr möglich, deshalb ist der Neubau einer 
Kindertageseinrichtung mit 2 Gruppen erforderlich.  

Ö  3.4
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Die Kindertageseinrichtung soll auf dem Gorchheimer Weg, in direkter Nachbarschaft zur 
Gillbachgrundschule entstehen, zentral gelegen zum Neubaugebiet. Die 
Kindertageseinrichtung ist so geplant worden, dass sowohl Kinder über, als auch unter 3 
Jahren in beiden Gruppen betreut werden können. 
Zunächst sind zwei Gruppen der Gruppenform I, gemäß § 19 KiBiz mit jeweils 4 Kindern 
unter 3 und 16 Kindern über 3 Jahre geplant. 
 
Ein Antrag auf Förderung im Rahmen des U3-Ausbaus wird beim Landesjugendamt gestellt. 
Für den U3-Ausbau stehen für die Gemeinde Rommerskirchen Bundesmittel in Höhe von 
144.000,00 € = 8 U3-Plätze zur Verfügung.  
Sollten Bundesmittel bewilligt werden, reduziert sich der Kreiszuschuss entsprechend der 
Förderrichtlinien.  
Die Bauplanungen sind mit dem Landesjugendamt abgestimmt worden. 
 
Die Gemeinde Rommerskirchen hat mit ihrem Schreiben vom 27.01.2015 einen Antrag auf 
50 % Förderung der Bau- und Einrichtungskosten gestellt. 
Die Kosten für die Baumaßnahme werden mit 1.135.693,97 € angegeben und für die 
Inneneinrichtung mit 163.800,00 €. 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Gemeinde Rommerskirchen wird auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2008 und 16.10.2013 zur Investitionskostenförderung für 
Kindertageseinrichtungen 
  
 für den Neubau der Kindertageseinrichtung Gorchheimer Weg in Rommerskirchen mit  

2 Gruppen der Gruppenform I, mit insgesamt 8 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren und 32 
Plätzen für Kinder ab 3 Jahren ein Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den 
anerkennungsfähigen Baukosten in  Höhe von bis zu 50 % = 567.846,95 Euro zu 
Gesamtkosten in Höhe von 1.135.693,97 Euro gewährt. 

 
 zu den anerkennungsfähigen Einrichtungskosten ein Zuschuss in Höhe von bis zu 50 

% = 81.900,00 Euro zu Gesamtkosten in Höhe von 163.800,00 Euro gewährt. 
 
Gewährte Bundesmittel für den U3-Ausbau führen zur Reduzierung des Kreiszuschusses 
entsprechend der Förderichtlinien des Rhein-Kreises Neuss zur Investitionskostenförderung 
für Kindertageseinrichtungen vom 16.10.2013. 
Die Fördermittel werden zu 35 % mit Baubeginn, zu 35 % nach Rohbauerstellung und zu 30 
% nach Fertigstellung ausgezahlt. 
Die Zweckbindung für die Baumaßnahme beträgt 30 Jahre und 10 Jahre für die 
Inneneinrichtung. 
Die Mittel sind im Haushalt 2015 im Produktplan 060 361 010 eingeplant. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  09.02.2015 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0483/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Zusätzliche Mittel des Bundes zum quantitativen und qualitativen Ausbau 
der Kinderbetreuung - Investitionsprogramm 
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018";Erlass des Ministeriums für 
Familie,Kinder,Jugend,Kultur und Sport d. Landes NRW vom 05.11.2014 - 
Az.: 2635.2 
 

Sachverhalt: 

Mit seinem Rundschreiben Nr. 42/870-2014 hat das Landesjugendamt darüber informiert, 
dass für den U3-Ausbau weitere investive Bundesmittel zur Verfügung stehen werden. Diese 
investiven Mittel werden in NRW gemäß o.a. Erlass im Rahmen einer Schlüsselzuweisung 
(Anzahl der 1- und 2-jährigen Kinder sowie die Betreuungsquote der 3-jährigen Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege lt. Landesstatistik) an die einzelnen 
Jugendämter verteilt. Dem Kreisjugendamt sind 471.368,00 € zur Verfügung gestellt worden. 
Im Rahmen dieses Kontingents sind dem Landesjugendamt bis zum 15.03.2015 
entscheidungsreife Anträge für Baumaßnahmen vorzulegen. Mittel, die nicht in Anspruch 
genommen werden, werden neu vergeben. 
Mit diesen Mitteln können Baumaßnahmen gefördert werden, mit denen ab dem 01.04.2014 
begonnen wurde und die bis spätestens zum 31.07.2017 abgeschlossen sein werden.  
 
Das Kreisjugendamt hat im Rahmen des U3-Ausbaus schon frühzeitig ein Aus- und 
Umbaukonzept entwickelt und umgesetzt. 
 
In diesem Zusammenhang wurden bisher Mittel wie folgt aufgewendet: 

 
 
Anzahl der U3-Plätze 
und 
Versorgungsquote: 

von 2008 bis zum 01.08.2014 wurden insgesamt 35   
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt.   
Kostenvolumen: 8.349.646,00 € 
Zuschüsse Land und Bund: 5.502.105,00 € 
Zuschüsse Kreisjugendamt: 1.217.703,00 € 
geförderte U3-Plätze 355 

Ö  3.5
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Ein weiterer Umbau von bestehenden Ü3- Gruppen ist mit Blick auf die Ü3-Versorgung nicht 
möglich. Darüber hinaus sind Erweiterungsbaumaßnahmen bei bestehenden Einrichtungen 
aufgrund von Platzmangel nicht sinnvoll. Deshalb ist der U3-Ausbau im Jugendamtsbezirk 
nur noch bei Neubaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen und in der Großtagespflege 
(Kindertagespflege) sinnvoll. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb folgendes Vorgehen für die Verwendung der Bundesmittel 
für den U3-Ausbau vor: 
 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 

Anzahl der U3-Plätze Jüchen  Korschenbroich Rommerskirchen Kreisjugendamt 
in Kindertageseinrichtungen 158 192 85 435 
in Kindertagespflege 44 86 28 156 
gesamt 202 278 113 591 
Versorgungsquote 35,9 % 34,3 % 33,9 % 34,8 % 

Vorschlag zur Verwendung der investiven Mittel aus dem Bundesprogramm    
Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018       
zur Verfügung stehende Mittel:    471.386,11 €     

Baumaßnahmen: 
Förderung 
U3-Plätze Zuschuss 

Trägeranteil  
10 % 

Art der 
Baumaßnahme 

Erweiterung der 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Jüchen, Steinstraße 7 10 180.000,00 € 20.000,00 € Neubau 
Erweiterung der 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Jüchen, Weststraße 24 6 108.000,00 € 12.000,00 € Neubau 
Kindertageseinrichtung der Diakonie  
in Kleinenbroich 6 108.000,00 € 12.000,00 € Neubau 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Rommerskirchen 8 144.000,00 € 16.000,00 € Neubau 

Großtagespflege Hochneukirch 9   68.850,00 €   7.650,00 €  
Umbau + 
Einrichtung 

Großtagespflege Jüchen 9  68.850,00 €  7.650,00 € 
Umbau + 
Einrichtung 

Zuschüsse gesamt:    677.700,00  €  75.300,00 €   

98/204



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  09.02.2015 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0484/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Entwicklung im Bereich des Elterngeldes (Stand der Zahlen: 31.12.2014) 
 

Sachverhalt: 

Zum 01.07.2015 wird das Elterngeld Plus in Kraft treten. Danach werden sich erhebliche 
Änderungen und Variationsmöglichkeiten bei Antragstellern ergeben, die einer 
Teilzeittätigkeit nachgehen. Das Elterngeld kann bis zu 26 Monate bezogen werden. 
Zusätzlich können vier Partnerschaftsmonate in Anspruch genommen werden, wenn beide 
Elternteile gleichzeitig für vier Monate eine Tätigkeit zwischen 25 und 30 Stunden 
wöchentlich aufnehmen. 
 
Aufgrund der hohen Komplexität der Regelungen zum Elterngeld Plus wird ein erheblicher 
Mehraufwand bei der Beratung der Antragsteller und der Bearbeitung der Anträge entstehen.  
Eine Informationsbroschüre zum Elterngeld Plus vom Bundesfamilienministerium wird als 
Tischvorlage im Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis verteilt. 
 
Bis zum 31.12.2014 sind 4.996 Anträge auf Elterngeld im Rhein-Kreis Neuss gestellt worden 
(Vorjahr: 4.510 Anträge). Die Antragszahlen -auch bei den Vätern- haben zugenommen. 
 
Hinsichtlich der Aufteilung der entschiedenen Anträge auf die Städte und Gemeinden des 
Rhein-Kreises Neuss wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
Die Widerspruchsquote liegt z. Zt. bei 4,26 % (Vorjahr: 8,10 %). In 2013 sind 7 Klagen  
erhoben worden gegenüber 12 im Vorjahr (plus 1 Berufung). 
 
In 2014 wurden 30.146.609,36 € (Bundesmittel) ausgezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt 
sich eine Steigerung um 2.316.276,27 €. Durchschnittlich wurde monatlich ein Betrag von 
657,76 € (Vorjahr: 633,87 €) gezahlt.  
 
Der Anstieg der Ausgaben ist auch damit zu erklären, dass das Bundessozialgericht in seinem 
Urteil vom 27.06.2013 entschieden hat, dass für jeden Mehrling ein gesonderter Anspruch 
auf Elterngeld besteht. Bisher wurden 294 Bescheide über Mehrlinge bewilligt.  
Diese Mehrlingsregelung wurde mit der Novelle des Elterngeldgesetzes zum 01.01.2015 
wieder zurück genommen. 

Ö  4.1
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Der Anteil der Elterngeldbezieher, die lediglich den Sockelbetrag von 300 € erhalten, liegt bei 
35,68 % (Vorjahr: 38,52 %). 
 
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt zur Zeit bei 13,55 Kalendertagen 
(Landesdurchschnitt: 37,06 Kalendertage).  
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
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 Mütter 
2012 

Väter 
2012 

Mütter 
2011 

Väter 
2011 

Mütter 
2010 

Väter 
2010 

Mütter  
2009 

Väter 
2009 

Dormagen 466 108 414 81 433 97 468 74 
Grevenbroich 445 83 483 80 491 77 470 77 
Jüchen 164 37 154 24 152 30 149 25 
Kaarst 290 75 311 74 294 89 282 57 
Korschenbroich 225 65 231 60 215 55 221 45 
Meerbusch 382 97 382 99 371 83 426 85 
Neuss 1331 285 1237 244 1331 244 1340 224 
Rommerskirchen 78 18 92 21 89 20 94 20 
Gesamtzahlen 3381 768 3304 683 3376 695 3450 607 
 4149  3987   4071  4057  
  
 
 Mütter 

2013 
Väter 
2013 

Mütter 
2014 

Väter 
2014 

    

Dormagen 471 118 441 121     
Grevenbroich 475 90 503 123     
Jüchen 158 37 181 49     
Kaarst 305 94 358 103     
Korschenbroich 230 66 272 88     
Meerbusch 383 116 436 108     
Neuss 1374 290 1469 358     
Rommerskirchen 102 29 122 40     
Gesamtzahlen 3498 840 3782 990     
 4338  4772      
 

Ö  4.1
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Sitzungsvorlage-Nr. 51/0485/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Entwicklung im Bereich des Betreuungsgeldes (Stand der Zahlen: 
31.12.2014) 
 

Sachverhalt: 

Zum 01.08.2013 ist das Betreuungsgeldgesetz in Kraft getreten (§ 4a BEEG). Hierüber wurde 
bereits ausführlich im Jugendhilfeausschuss berichtet. 
 
Danach haben Anspruch auf Betreuungsgeld Eltern, die ihr Kind erziehen, mit dem Kind im 
gleichen Haushalt leben und keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Tagespflege 
in Anspruch nehmen. Eine volle Erwerbstätigkeit steht dem Anspruch nicht entgegen. Es wird 
in der Regel ab dem 15. Lebensmonat bis längstens zum 36. Lebensmonat gezahlt 
(Höchstdauer: 22 Monate). 
 
Das Betreuungsgeld betrug zunächst monatlich 100 € und seit dem 01.08.2014 monatlich 
150 €. 
 
Zu Beginn der Einführung des Betreuungsgeldes bestand noch eine große Unsicherheit 
hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen. Durch eine regelmäßige Berichterstattung des 
Rhein-Kreises Neuss anhand von Pressemitteilungen zu diesem Thema konnten ab dem 2. 
Halbjahr steigende Antragszahlen verzeichnet werden. 
 
Hinsichtlich der Aufteilung der entschiedenen Anträge auf die Städte und Gemeinden des 
Rhein-Kreises Neuss, wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
Ausgezahlt wurde ein Betrag von 1.990.240,35 € gegenüber 51.600 €  im Jahr 2013 (vom 
01.08.-31.12.). 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 

Ö  4.2
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 2013 (ab 01.08.) 2014      
Jüchen 37 109      
Romerskirchen 25 77      
Korschenbroich 61 136      
Dormagen 88 252      
Neuss 262 750      
Kaarst 71 193      
Meerbusch 76 173      
Grevenbroich 114 285      
Gesamt 734 1975      
 

Ö  4.2
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  09.02.2015 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0486/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Neufassung Kreisjugendförderplan für die Jahre 2015 - 2019 
 

Sachverhalt: 

Der Kreisjugendförderplan regelt die Voraussetzungen und Leistungen der Kinder- und 
Jugendarbeit in freier, wie in öffentlicher Trägerschaft. Zugleich beinhaltet er eine Bestands- 
und Bedarfsbeschreibung für das Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes, erstens 
anhand vorliegender statistischer Daten über die Entwicklung von Jugendeinwohnerdaten 
und zweitens in der fachlichen Einschätzung zu den Lebensverhältnissen. 
Die Darstellung der Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit lässt Rückschlüsse 
über die zu treffenden Planvorgaben und die notwendigen Entwicklungen zu. 
 
Der nun vorliegende Jugendförderplan stellt eine Weiterentwicklung bzw. Fortschreibung des 
bisherigen Richtlinienwerkes (Legislaturperiode 2010 - 2014) dar. In dem Entwurf für die 
Jahre 2015 - 2019 sind neben den Überarbeitungen und Aktualisierungen der Texte und 
Statistiken folgende Inhalte komplett neu aufgenommen worden: 
- Inklusion (Kapitel 2.2) 
- Jugend und Medien (Kapitel 2.6) 
- § 72 a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (Kapitel 3.4) 
 
Bei den Änderungen in den Förderrichtlinien handelt es sich größtenteils um 
Formulierungsänderungen zur Klarstellung / besserem Verständnis und zur 
Verwaltungsvereinfachung. Die Zuschussbeträge konnten unverändert beibehalten werden. 
Außerdem wurden höhere Fördersätze für Teilnehmer mit erhöhtem Betreuungsbedarf 
(Inklusion) eingefügt. Die vorgenommenen Änderungen wurden im Vorfeld mit dem 
Rechnungsprüfungsamt abgestimmt. 
Folgende wesentliche Änderungen wurden in den Förderrichtlinien vorgenommen: 
- Erhöhung der Fördersätze für Teilnehmer mit erhöhtem Betreuungsbedarf (Inklusion) 
 6.2.5 Kinder- und Jugenderholung, Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen 
 6.2.6 Kinder- und Jugenderholung, wohnortnahe Ferienveranstaltungen 
 6.2.8 Internationale Jugendarbeit 
 6.6.2 Familienerholung 
- 6.2.10.1 Investive Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen 

Ö  4.3
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Nur noch ab einem Zuschuss in Höhe von 1.500 € ist eine vorherige Entscheidung        
durch den Jugendhilfeausschuss notwendig. 

- 6.3.2 Qualitätsentwicklung der Ganztagsbetreuung in Schulen 
 Der Punkt wurde gestrichen, da keine Förderung durch das Land mehr erfolgt. 
- 6.6.1 Familienbildung 

Es soll eine regelmäßige Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss durch die 
Familienbildungsträger erfolgen. 

 
Ein erster Entwurf des Kreisjugendförderplanes wurde bereits im Arbeitskreis der 
hauptamtlichen Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt. Daraus 
resultierende Änderungsvorschläge und Ergänzungen wurden in dem vorliegenden Entwurf 
eingearbeitet. 
Anschließend wurde dieser am 22.01.2015 im Rahmen eines „Hearings“ den freien Trägern 
der Jugendhilfe und Jugendarbeit aus Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen 
vorgestellt. Die dort vorgetragenen Hinweise und redaktionellen Änderungen wurden 
ebenfalls in dem vorliegenden Entwurf eingefügt. 
Der Wunsch der Familienbildungsträger auf Ergänzung ihrer Angebote in den einzelnen 
Sozialraum-Beschreibungen der Kommunen wird bei der Layout-Gestaltung vor der 
Druckfreigabe eingefügt. 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt dem Entwurf des Kreisjugendförderplanes für die 
Jahre 2015 -2019 in der vorliegenden Fassung zu. Die darin getroffenen Regelungen zur 
Förderung der Jugendarbeit erlangen mit dem Tag der Beschlussfassung ihre Gültigkeit. 
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Impressum 
 
 
 
 
Dokument:   Kreisjugendförderplan 2015 bis 2019  
   (Stand: 29.01.2015)   
 
Herausgeber: Rhein-Kreis Neuss 
   Der Landrat 
   Jugendamt 
   Jugendarbeit/ Jugendschutz 
   Am Kirsmichhof 2 
   41352 Korschenbroich 
    
 
 
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung  
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen  
gelten selbstverständlich für beide Geschlechter. 
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Vorwort 
 
Kinder und Jugendliche liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund sorgt auch der Rhein-Kreis Neuss 
dafür, dass es jungen Menschen gut geht. Dies fördert er, indem Angebote und Aktivitäten 
gemeinsam mit freien Trägern für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, die ihre geistige, 
körperliche und seelische Entwicklung positiv beeinflussen. Zum Ausbau, der Weiterentwicklung 
sowie der Sicherung der Umsetzung dieser Aktivitäten dient dieser Kinder- und Jugendförderplan. 
Er ist die Arbeitsgrundlage zur fachlichen Ausgestaltung einer bedarfsgerechten und zukunfts-
orientierten Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Das Kreisjugendamt ist für die Stadt Korschenbroich sowie die Gemeinden Jüchen und 
Rommerskirchen, mit insgesamt 68.681 Einwohnern, davon 17.449 “junge Menschen“ im Alter von 
0-26 Jahren, zuständig und ist damit das zweitgrößte Jugendamt im Rhein-Kreis Neuss. 
 
Angesichts der demografischen Entwicklung, der Lebensweltveränderungen insbesondere in der 
Familie, gesteigerter Mobilität, der Wirkung moderner Medien und nicht zuletzt durch die 
Einführung des Ganztagsbetriebes in unseren Schulen ergeben sich auch für die Jugendarbeit neue 
Herausforderungen.  
 
Die Familie, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft zu fördern, ist ein 
wichtiges Anliegen des Rhein-Kreises Neuss. Dies gilt vor allem für den Kinder- und Jugendschutz. 
Aufgrund der Relevanz dieses Themas wird das Bundeskinderschutzgesetz in dem vorliegenden 
Kinder- und Jugendförderplan Berücksichtigung finden. Insbesondere beim Umgang mit digitalen 
Medien müssen Kinder, Jugendliche aber auch Eltern unterstützt werden. Präventiven Ansätzen 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss stellt sich 
bereits seit 2009 diesem Thema und bietet seitdem medienpädagogische Angebote an.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Inklusion von Kindern und Jugendlichen. Die Aktivitäten und 
Angebote, die Kindern zur Verfügung stehen, müssen auch für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen zugänglich sein. Barrieren – auch im Kopf abzubauen – dazu hat sich der Rhein-
Kreis Neuss entschieden und fördert das gemeinsame Spielen und Erleben aller Kinder und 
Jugendlichen. Aus diesem Grund wurden gesonderte Fördermöglichkeiten zur Unterstützung der 
Inklusion in diesem Kinder- und Jugendförderplan eingearbeitet.  
 
Die genannten Aufgaben sind für ein Jugendamt alleine nur schwer zu bewältigen. Daher ist eine 
enge und vernetzte Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Jugendverbände 
nicht nur gesetzlich geboten, sondern für die Entwicklung einer kinder- und jugendfreundlichen 
Gesellschaft unverzichtbar. Diese leisten mit ihrer Kinder- und Jugendarbeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Schaffung positiver Lebensbedingungen und einer kinder-, jugend- und familienfreund-
lichen Umwelt.   
 
Um diese Angebote umsetzen zu können, fördert der Rhein-Kreis Neuss regelmäßig etwa 60 
Organisationen – durch Einzelmaßnahmen oder durch eine Betriebskostenförderung der Einrich- 
tungen. Bei Bedarf erhalten die Träger zudem konzeptionelle und organisatorische Beratung. 
 
Um die Angebotsvielfalt und bewährten Strukturen zu erhalten, sich aber auch auf neue Wege 
begeben zu können, bedarf es einer Planungssicherheit. Diese Sicherheit ist durch den 
vorliegenden Kinder- und Jugendförderplan bis zum Jahr 2019 gegeben. 

 
 
   
 

Hans-Jürgen Petrauschke                       Dirk Rosellen           Marion Klein 
           Landrat                                   Vorsitzender des                                Leiterin des 
                                                 Kreisjugendhilfeausschusses                 Kreisjugendamtes 
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1) Einleitung, Vorbemerkungen, Ziele 
 
 
Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen liegen in gemeinsamer 
Verantwortung von Familie und Gesellschaft. Die Prägung in der Familie ist von entscheidender 
Bedeutung für die Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, für die Aneignung 
von Werten und Leitbildern und für den Umgang mit Medien. 
Familie und Schule haben entscheidenden Anteil bei der Vermittlung umfassender Kompetenzen, 
die nachweislich entscheidend sind für die Erreichung beruflicher und privater Lebenserfolge. Die 
Jugendarbeit -als Leistungsbereich der Jugendhilfe-  trägt in nicht unerheblicher Weise zum 
Bildungsverlauf  von Kindern und Jugendlichen bei: Sie fördert junge Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder 
abzubauen sowie Chancen für die eigene Entwicklung zu bieten.   
 
Der Jugendförderplan des Jugendamtes Rhein-Kreis Neuss ist darauf ausgerichtet junge 
Menschen, insbesondere bei ihrer Freizeitgestaltung, zu fördern. Alters- und bedürfnisgerechte 
Angebote der Jugendarbeit eröffnen Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen 
und bieten Gelegenheit für soziale Bildung und zur Förderung des Demokratieverständnisses. 
 
Der Rhein-Kreis Neuss bekennt sich zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zu den freien Trägern 
der Jugendhilfe unter Wahrung der Subsidiarität. Das Zusammenwirken von öffentlichen und 
freien Trägern steht im Interesse einer vielfältigen, wirksamen und bedarfsgerechten 
Angebotspalette in der Jugendarbeit. Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und 
anderer freier Träger sowie vergleichbarer Gemeinschaften und Initiativen wird nach den 
Richtlinien und Maßgaben dieses Jugendförderplanes in besonderer Weise unterstützt. Dabei 
fließen bereits bestehende und bewährte Regelungen bisheriger Förderpläne mit ein. Das dritte 
Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 
gültig seit 01.01.2005, hat bereits dem Vorläuferplan (für die Jahre 2010 bis 2014) neue 
Handlungsfelder erschlossen, die angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen und Veränderungen 
in der Schul- und Bildungslandschaft als notwendig erschienen: 
 

Schulbezogene Jugendarbeit/Kooperation mit Schulen, geschlechtsdifferenzierte 
Angebote, Medienerziehung und Möglichkeiten der interkulturellen 
Auseinandersetzung, Angebote und Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche vor 
sexuellem Missbrauch zu schützen und jungen Menschen mit Behinderungen im 
Rahmen der Inklusion den Zugang zur Jugendarbeit zu ermöglichen. 
Jugendarbeit ist eine Bildungsressource für Kompetenzerwerb und 
Identitätsfindung. Sie leistet damit einen erheblichen Beitrag zur 
Integrationsfähigkeit  junger Menschen in die moderne Wissensgesellschaft.  

 
Schulische und außerschulische Bildung sollen vor dem Hintergrund der intensiven Debatte über 
Qualität und Struktur des Bildungssystems noch stärker als bisher vernetzt werden. Der weitere 
Ausbau der Ganztagsschulen und die Betreuungszeiten am Nachmittag bieten gute 
Voraussetzungen dafür. Das Kreisjugendamt ist mit seiner mobilen Kinderarbeit seit 2007 
ausschließlich in kooperativer Form an Ganztagsgrundschulen tätig. Der Spielbus des Rhein-
Kreises Neuss bietet an jedem Nachmittag im Zeitraum von den Osterferien bis zu den 
Herbstferien in Kooperation mit den Offenen Ganztagsgrundschulen, ein offenes Angebot für 
Kinder ab 6 Jahren an. Der Medienbus „Fuchs“, ein umgebauter Linienbus, hat sich auf 
medienpädagogische Angebote in Kooperation mit Schulen und auf Elternarbeit spezialisiert und 
bietet diese ganzjährig, an drei Tagen in der Woche, an. 
 
In dem Jugendförderplan 2010 – 2014 wurde an dieser Stelle bereits auf die guten Erfolge der 
Kooperation und Vernetzung freier Träger mit den Institutionen im Bereich Nachmittagsbetreuung 
hingewiesen. Der Ausbau der Kooperation wurde in den letzten 5 Jahren weiter vorangetrieben 
und hat sich bewährt. Den Kindern, die sich nachmittags in den Offenen Ganztagsschulen, den 

113/204



 5 

Jugendeinrichtungen oder anderen Bereichen  der Nachmittagsbetreuung aufhalten, konnte durch 
entstehende Synergieeffekte und ergänzende Angebote ein breiteres Spektrum der 
Freizeitgestaltung angeboten werden. 
 
Der Kreisjugendförderplan regelt die Voraussetzungen und Leistungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit in freier wie in öffentlicher Trägerschaft. Zugleich beinhaltet er eine 
Bedarfsbeschreibung für das Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes, erstens anhand 
vorliegender statistischer Daten über die Entwicklung der Jugendeinwohnerdaten, zweitens in 
Form der fachlichen Einschätzung zu den Lebensverhältnissen. Die Darstellung der Versorgung  
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (sozialräumlich/ lebensnah orientiert) lässt Rückschlüsse 
über die zu treffenden Planvorgaben und notwendigen Entwicklungen zu. Der nun vorliegende 
Jugendförderplan stellt eine Weiterentwicklung bzw. Fortschreibung des bisherigen 
Richtlinienwerkes (Legislaturperiode 2010 – 2014) dar. Die Bedarfsdaten hinsichtlich der 
Entwicklung bei den Jugendeinwohnern wurden aktualisiert und mit den Ergebnissen für 2008 in 
Vergleich gebracht.  
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2) Zur Lebenssituation junger Menschen – Kinder- und Jugendhilfe   
in neuer Verantwortung 
 
 
Schon in den Förderplänen von 2005-2009 und 2010-2014 wurden auf die Veränderungen der 
Lebenslagen und Lebensführungen, angesichts der anhaltenden Bildungsdebatte und des 
demografischen Wandels hingewiesen.  Als Ziele nannte der 12. Kinder- und Jugendbericht u. a. 
die Entwicklung besserer Rahmenbedingungen für das Aufwachsen nachfolgender Generationen, 
die durch Reformen im Bereich Betreuung, Erziehung und Bildung erfolgen sollten. Der 
Erziehungsauftrag der Eltern sollte stärker unterstützt werden. 
 
Der aktuelle 14. Kinder- und Jugendbericht befasst sich jetzt mit der Thematik – Kinder- und 
Jugendhilfe in neuer Verantwortung.  
 
Obwohl den Eltern weiterhin die primäre Verantwortung für ein gelingendes Aufwachsen 
zukommt, so bedarf es bei der Realisierung dieser Verantwortung der Unterstützung durch 
weitere gesellschaftliche Institutionen. Der 14. Kinder- und Jugendbericht sieht das Aufwachsen 
bzw. die Unterstützung junger Menschen in ihrem Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und 
Erziehung als eine neue Gestaltungsaufgabe an, die zunehmend von öffentlichen Institutionen 
wahrgenommen wird. Der Bericht hält für ein gelingendes Aufwachsen die Bildung als eine 
zentrale Schlüsselressource, die zugleich herkunftsbedingte und institutionell bestehende 
Vorurteile und Unterschiede ausgleichen und somit Kindern und Jugendlichen Chancengleichheit 
gewähren kann. 
 
Die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und weite Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe sind, 
bedingt durch die fortschreitende Inanspruchnahme und Institutionalisierung neben dem 
schulischen Bildungssystem ein zentraler Ort der Bildungsförderung mit einem erweiterten 
Bildungsverständnis geworden. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe muss sich als Teil dieser gemeinsamen Gestaltungsaufgabe verstehen 
und das neue Mischungsverhältnis von privater und öffentlicher Verantwortung aktiv  
(mit-)gestalten. Es handelt sich dabei um einen kooperativen Prozess, bei dem die 
Verantwortlichkeiten aller Akteure und Bereiche in ihrer jeweiligen Eigenlogik und ihren 
Wechselbeziehungen Berücksichtigung finden müssen. 

 
 
2.1) Jugendpolitische Initiativen/ Erziehung in öffentlicher Verantwortung 
 
 
Der im August 2012 veröffentlichte 14. Kinder- und Jugendbericht steht unter dem Motto „Kinder- 
und Jugendhilfe in neuer Verantwortung“. Der Kinder- und Jugendbericht verfolgt das Ziel, das 
Aufwachsen von Kindern mit seinen wichtigsten Veränderungen und in seiner Vielfalt und 
Vielschichtigkeit auch empirisch angemessen zu beschreiben. 
 
Zu solchen Entwicklungen gehören z. B., dass ein Schulkind  von heute meist nicht mehr in der 
„Straßenkindheit“ aufwächst, in der es nach der obligatorischen Halbtagsschule seine Freizeit 
relativ ungeregelt im öffentlichen Nahraum verbringt, sondern durch den Ausbau der 
Nachmittagsbetreuung spielen sich Kindheit und Jugend in neuen Räumen ab.  
 
Auch begegnen die Heranwachsenden einer stetig wachsenden Zahl von pädagogischen Profis –
Erziehern, Lehrern, Sozialpädagogen –, die sich von Berufs wegen vormittags wie nachmittags um 
Kinder kümmern, sie betreuen, beaufsichtigen, erziehen, beraten, unterrichten, trainieren und 
therapieren. Die pädagogische Planung, Gestaltung und Inszenierung größer werdender Teile der 
Lebenswelt der jungen Generation gehören zu den Selbstverständlichkeiten des Aufwachsens am 
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Beginn des 21. Jahrhunderts – was in den meisten Fällen übrigens nicht auf den Widerstand der 
Eltern stößt, sondern auf ihr Wohlwollen. 
 
Der aktuelle Bericht knüpft inhaltlich an den 11. Bericht aus dem Jahre 2002 an, in dem das 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in öffentlicher Verantwortung  im Vordergrund stand. 
Der Bericht  plädierte für eine Korrektur des sozialstaatlichen Institutionensystems. Diese 
Korrekturen sind mittlerweile in den vergangenen 12 Jahren in wesentlichen Teilen erfolgt. 
 
Neben der Etablierung früher Hilfen und den Ausbau der Kindertageseinrichtungen hat der 
Ausbau der Ganztagsschulen eine der größten Veränderungen mit sich gebracht. Mit dem Ausbau 
der Ganztagsschulen verändern sich die Schulen ebenso wie auch die Rahmenbedingungen des 
Aufwachsens. Aus traditionell halbtags geöffneten Institutionen mit starker Orientierung auf die 
Vermittlung kulturell-wissensbasierter Kompetenzen werden Institutionen, in denen Kinder große 
Teile jener Zeit verbringen, die früher als „Freizeit“ charakterisiert war. Das hat Folgen für die 
Zeitstrukturen, in denen Kinder leben; es verändert den Organisationsgrad ihres Lebens und die 
Möglichkeiten ihres Lernens.  
 
Dieser Wandel erfasst auch die Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, weil sie sich einerseits 
am Ausbau der Ganztagsschulen mit ihren Angeboten beteiligen können und andererseits mit den 
Folgen und Nebenwirkungen dieser Veränderungen im Zeitalltag der Heranwachsenden 
konfrontiert werden. 
 
Der Begriff „öffentliche Verantwortung“ ist nicht mit dem Begriff der „staatlichen Verantwortung“ 
gleichzusetzen. Der Staat in seinen legislativen wie in seinen administrativen Funktionen ist 
wesentlich daran beteiligt, allerdings sind in beinahe allen Fällen einer öffentlichen 
Verantwortungsübernahme zivilgesellschaftliche Akteure in hohem Maß beteiligt. Ausgebaut 
werden nicht überwiegend kommunale Einrichtungen, sondern solche in freier Trägerschaft, also 
Einrichtungen von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Betrieben oder lokalen Initiativen.  
 
Die Zivilgesellschaft ist daran also wesentlich beteiligt. Außerdem müssen auch die kommerziellen 
Freizeitanbieter, wie z.B. Soccerhallen und Paintballanlagen, im Blick behalten werden. Sie spielen 
– als vierte Gruppe neben familialen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren – im Blickfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe bisher zwar keine besondere Rolle, dennoch sind sie Anbieter mit 
eigenem Charakter und eigenen Potenzialen. Sie sollten von der freien und öffentlichen 
Jugendhilfe, die durch hohe Anteile staatlicher Förderung gekennzeichnet ist, nicht übersehen 
werden. 
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2.2) Inklusion  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtete sich auch die 
Bundesrepublik Deutschland „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu 
gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“ (UN-
Behindertenrechtskonvention, Artikel 1) 
Statt der Integration von “Ausgegrenzten” soll allen Menschen, unabhängig ihrer geistigen, 
körperlichen oder seelischen Lage, die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich 
sein. Nicht die Menschen passen sich der Gesellschaft an, sondern die Gesellschaft den Menschen. 
 
Damit Inklusion lebbar wird, ist die Anpassung von Gesetzen auf Bundes- und Landesebene, um 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen in die gesamte deutsche Gesetzgebung zu 
übersetzen, unverzichtbar. So müssen beispielsweise auf Dauer aussondernde Strukturen beseitigt 
werden. Inklusion bedeutet gleichzeitig, dass das Leben behinderter Menschen mittendrin in der 
Gesellschaft alltäglich und selbstverständlich wird. Die Grundlage dafür ist ein Paradigmenwechsel, 
ein veränderter Blick auf Menschen mit Behinderung, die nicht etwa aus der Perspektive der 
Fürsorge anzusehen sind, sondern als gleichberechtigte Menschen, die etwas beitragen können 
und wollen.  
 
Im Rhein-Kreis Neuss wurde in den 1960er Jahren eine Vielzahl an Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen errichtet: Förderschulen, Werkstätten, Wohnheime. Nicht nur diese müssen sich an 
die heutigen Erfordernisse anpassen – auch die Bürger des Rhein-Kreises Neuss müssen sich für 
Inklusion öffnen und zu dessen Gelingen beitragen. So können exkludierende Vorurteile abgebaut 
werden und der Eindruck einer scheinbaren Normalität bzw. Andersartigkeit kann an Bedeutung 
verlieren. 
 
Insbesondere die Inklusion von Kindern und Jugendlichen ist dem Rhein-Kreis Neuss seit vielen 
Jahren ein wichtiges Anliegen. Die Chancen, dass behinderte und nicht behinderte Kinder sich 
frühzeitig kennen und schätzen lernen, müssen voll ausgeschöpft werden, um zum Wohle aller 
eine Grundlage für ein soziales und demokratisches Miteinander zu schaffen. Nur auf diese Weise 
kann ein gleichberechtigtes Miteinander aller Mitglieder unserer Gesellschaft, unabhängig von der 
jeweils körperlichen, geistigen oder seelischen Verfassung, ermöglicht werden. 
 
Die Übergänge von der Kindertagesstätte in die Schule, zwischen den verschiedenen Schulphasen 
sowie beim Übergang in den Beruf müssen so gestaltet werden, dass eine lückenlose inklusive 
Bildung, Freizeitgestaltung und Beschäftigung behinderter Menschen gewährleistet ist. Hierbei sind 
in besonderer Weise den Bedürfnissen des einzelnen Kindes Rechnung zu tragen. Im Rahmen des 
Wunsch- und Wahlrechts der Eltern entscheiden diese über die für ihr Kind angemessenen 
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Maßnahmen. Um dieses Wahlrecht zu garantieren wird der Rhein-Kreis Neuss, neben der 
Förderung inklusiver Bildung, in eine hochwertige Förderschullandschaft investieren. 
 
Der Rhein-Kreis Neuss verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, Menschen mit Behinderungen die 
eigenständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  
 
Für die Produktgruppe „Jugendarbeit/ Jugendschutz“ ist schon immer selbstverständlich, dass 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen die Teilnahme an den verschiedenen 
Ferienaktionen, an Veranstaltungen sowie der regelmäßige Besuch der Jugendeinrichtungen 
ermöglicht werden. Auch beim großen Familienfest des Rhein-Kreises Neuss auf dem Dycker Feld 
ist Barrierefreiheit gewährleistet. 
 
In langjähriger enger Zusammenarbeit mit dem Verein AFB (Aktion Freizeit Behinderter e.V.) 
werden Freizeitaktivitäten für behinderte und nicht behinderte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene angeboten. 
 
Auch die Lotsen- und Beratungsfunktion des Familienbüros steht allen Menschen offen und wird 
gerne von Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf wahrgenommen. 
 
Im Familienkompass, ein Ratgeber für Familien im Rhein-Kreis Neuss, finden Familien unter dem 
Kapitel „Rat und Hilfe“ Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen. Im Kapitel „Aktiv im 
Rhein-Kreis Neuss – Freizeit, Kultur und Sport“ werden auf barrierefreie Zugänge hingewiesen. Im 
Rahmen der Familien Freizeit Tipps, die seit 2013 vom Rhein-Kreis Neuss, in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Städten und Gemeinden, veröffentlicht werden, soll künftig noch stärker auf 
barrierefreie Zugänge hingewiesen werden. So soll die Nutzung dieser besonderen 
Freizeitgestaltung allen Kindern, Jugendlichen und Familien zugänglich werden. 
 
Durch die Überarbeitung der Richtlinien im Kreisjugendförderplan existieren nun gesonderte 
Fördersätze für inklusive Maßnahmen bzw. für Teilnehmer mit erhöhtem Förderbedarf. 
 

 
 
2.3) Familie 
 
 
"Als konstitutives Merkmal von Familie kann die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehreren 
aufeinander bezogenen Generationen aufgefasst werden, die zueinander in einer besonderen 
persönlichen Beziehung stehen, welche die Position "Eltern" und "Kind" umfasst und dadurch als 
Eltern-Kind-Beziehung bezeichnet werden kann" (Lenz 2003: 495). 
 
Die überwiegende Zahl von Kindern in Deutschland lebt zwar in familialen Lebensformen, die dem 
traditionellen „Normalentwurf“  entsprechen; zunehmend ist jedoch auch die Zahl derer, die in 
hiervon abweichenden Formen des Zusammenlebens sowie in wechselnden familiären 
Konstellationen aufwachsen. In der Familie erfahren heute immer mehr Kinder Brüche und 
Abkehrungen von den traditionell-familiären Verhältnissen. Der Anteil an Kindern, der nur mit 
einem Elternteil und ohne Geschwister zusammenlebt, hat sich erhöht. In diesem Zusammenhang 
kommt die 16. Shell Jugendstudie zu folgendem Ergebnis, denn nicht die Familienform ist für 
Jugendliche entscheidend, sondern die Anerkennung und Sicherheit, die sie in einer Familie 
erfahren: 
 
 

„Eine weitere, deutlich steigende Tendenz im Vergleich zu den letzten Studien 
ist die Rolle der Familie für Jugendliche. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich diese hohe Wertschätzung von Familie nicht auf eine bestimmte 
Familienform, sondern auf die in der Gesellschaft vorfindbare Vielfalt der 
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Familienformen – von der klassischen Kleinfamilie und der Patchwork-Familie 
über die Familie mit einem alleinerziehenden Elternteil bis hin zur Großfamilie 
– erstreckt. Nicht die Familienform ist für die Jugendlichen hier entscheidend, 
sondern die Anerkennung und Sicherheit, die sie in der Familie erfahren, ein 
möglichst „demokratischer“, wenig autoritärer Erziehungsstil, sowie die 
Bereitstellung einer angemessenen materiellen Basis. Auch der eigene 
Wunsch nach Kindern ist wieder gestiegen.“ (16. Shell Jugendstudie, 2010 ) 

  
Die wachsende Erwerbstätigkeit beider Elternteile und zunehmende Anforderungen an Mobilität 
und Flexibilität im beruflichen Alltag führen einerseits zur Verringerung gemeinsamer 
Familienzeiten, andererseits wird der Familienalltag auch belastet und erschwert. „Betreuung, 
Erziehung und Bildung in öffentlicher Trägerschaft“ beschreibt die vielfältigen familienpolitischen 
Initiativen und gesetzlichen Neuregelungen, die zum einen die Stärkung von Familie und zum 
anderen die Verbesserung der gesellschaftlichen wie sozialen Teilhabe zum Ziel hat, ungeachtet 
der sozialen Herkunft, auch oder vor allem für benachteiligte Kinder.  
 
Hinsichtlich der Bedeutung von Familie für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen weisen 
die fachlichen Einschätzungen und Ergebnisse von Untersuchungen der letzten Jahre immer 
wieder darauf hin, dass Eltern nur das weiterzugeben in der Lage sind, was ihrem eigenen -
sozialen und kulturellen- Ressourcenrahmen entspricht. Nicht bestreitbar ist, dass gegenwärtig 
ein grundlegender Wandel von Familie stattfindet.  
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf war das Ausgangsziel für die Einführung des Elterngeldes als 
Lohnersatzleistung und die Qualitätsoffensive im Bereich der Kindertagespflege. Finanzielle 
staatliche Anreize und Entlastungen sollten ein Beitrag sein, den bedrohlichen demografischen 
Prozess zu verlangsamen und jungen Paaren und anderen Lebensgemeinschafen die bewusste, 
ökonomisch abgesicherte Entscheidung für ein Kind und für Familie zu erleichtern.  
 
Der Rhein-Kreis Neuss hat vielfache eigene Initiativen für die Unterstützung von Familien und zur 
Attraktivitätssteigerung des Kreisgebietes als Lebensraum für Familien ergriffen: so u.a. die 
Einrichtung eines eigenen Familienbüros beim Jugendamt, die Einführung der erfolgreichen 
Familienkarte mit Vergünstigungen bei vielen Dienstleistern, kulturellen Institutionen und im 
Handel und die Herausgabe des Familienkompasses, der in besonderer Weise die Bedürfnislage 
von Familien aufgreift. Darüber hinaus veröffentlicht das Jugendamt, in Kooperation mit den 
jeweiligen Städten und Gemeinden, Familien Freizeit Tipps mit kostenlosen regionalen 
Ausflugszielen. Die Familien Freizeit Tipps wurden für Korschenbroich, Kaarst und Jüchen bereits 
veröffentlicht. Für die anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss werden diese Broschüren auch 
erstellt. Das Familienbüro ist ebenfalls zuständig für das Elterngeld und das Betreuungsgeld.  
 
Im Zentrum des Veranstaltungsprogramms der Familienbildung stehen meist Angebote für junge 
bzw. werdende Eltern, um die Familien- und Elternkompetenzen zu stärken und zu fördern. 
Weitere Angebote gibt es zu den Themen Säuglingspflege, Rückbildungsgymnastik, Stillgruppen, 
Babytreffs, Eltern-Kind-Gruppen oder Gesprächsforen zu Erziehungsfragen. Im Rhein-Kreis Neuss 
bietet das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Mönchengladbach/Heinsberg, 
das familienforum edith stein Neuss und die AWO Bildungswerk der Generationen gGmbH 
Angebote an. 
 
Dies alles im Verbund mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung (Ausbau der Betreuungsplätze 
für Kinder ab dem ersten Lebensjahr) wird für viele Familien eine Entscheidungshilfe sein, im 
Rhein-Kreis Neuss den Lebensmittelpunkt zu suchen.  
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2.4) Schule/ Bildung/ Beruf 
 
 
Die Schullandschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Neue 
Schulformen, wie die Sekundarschule sind entstanden und andere, beispielsweise Hauptschulen, 
laufen aus. Die neue Form der weiterführenden Schulen, die Sekundarschule, wurde 2011 
eingeführt, um langfristig ein attraktives, gerechtes, leistungsfähiges, umfassendes und 
wohnortnahes Schulangebot zu gewährleisten. Die Sekundarschule umfasst die Jahrgänge 5 – 10, 
ist mindestens dreizügig und wird in der Regel als Ganztagsschule geführt. Sie bereitet die 
Schüler sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vor. 
 
In der Gemeinde Jüchen finden zurzeit diese Veränderungen statt. Haupt- und Realschule laufen 
aus und die Sekundarschule befindet sich im Aufbau. In Korschenbroich bleiben die traditionellen 
Schulformen, bisher noch erhalten. 
Wie sich die Bildungspolitik weiter entwickelt ist nicht abzusehen, allerdings haben die Ergebnisse 
der „PISA-Studien“ für Deutschland in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür geschaffen, dass 
Schule sich verändern muss. Nirgendwo sonst entscheidet die Herkunft eines Kindes so sehr über 
seine künftigen Bildungschancen und Schulabschlüsse wie in Deutschland (16. Shell 
Jugendstudie, 2010). Als Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik und Ausgangspunkt einer 
umfassenden Bildungsreform gilt der Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen. Dabei werden 
vorrangig folgende Ziele verfolgt: 
 
-  Verringerung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
-  Verbesserung der Lernkompetenz durch eine neue Lern- und Lehrkultur 
-  Senkung der Zahl von Jugendlichen ohne Schulabschluss 
-  Milderung sozialer Probleme in Schulen; Unterstützung  von Familien 
-  Vereinbarkeit Familie und Beruf; Unterstützung der Erwerbstätigkeit von Frauen 
 
Im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Rhein-Kreis Neuss ist die Offene Ganztagsgrundschule 
als Angebotsform mittlerweile flächendeckend eingeführt. In Jüchen sowie in Korschenbroich 
nehmen ca. 50 Prozent und in Rommerskirchen ca. 58 Prozent der Grundschüler bzw. deren 
Eltern, dieses Lern- und Betreuungsangebot in Anspruch. Bei den weiterführenden Schulen der 
Sekundarstufen I und II wurde bisher die Hauptschule Jüchen als Ganztagsschule geführt, die im 
Schuljahr 2015/2016 vollständig in den Betrieb der Ganztagssekundarschule übergeht. 
 
Durch Einführung des Abiturs in 8 Jahren (G8) fallen immer mehr Schulstunden in den 
Nachmittagsbereich, so dass den Jugendlichen zunehmend weniger Freizeit zur Verfügung steht.  
 
Bildung und Erziehung haben das Ziel eine eigenständige Persönlichkeit anhand der 
Beschäftigung mit Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Musik und Sport zu entwickeln 
(vgl. Wilhelm von Humboldt). Das erweiterte Bildungsverständnis geht aber auch davon aus, dass 
Bildung mehr als Schule ist und Schule mehr als Bildung sein soll. Bildung ist keine exklusive 
Angelegenheit von Schule, sondern eine Lebensaufgabe, die nicht auf kognitiv erlerntes Wissen 
oder berufsverwertbare Fertigkeiten reduziert werden kann. Beim ganzheitlichen Bildungsansatz 
geht es vielmehr darum, auch soziale und kulturelle Kompetenzen zu vermitteln, die es 
ermöglichen, verantwortlich zu handeln und Gesellschaft mitzugestalten.  Die Akteure schulischer 
und außerschulischer Bildung sollen zu einem Netzwerk ganzheitlicher Förderung und Bildung 
zusammenwachsen. 
 
Die Jugendhilfe hat einen klaren, im § 11 SGB VIII beschriebenen, Bildungsauftrag. Im Absatz 3 
werden die Schwerpunkte der Jugendarbeit als außerschulische Jugendbildung  mit allgemeiner, 
politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung 
beschrieben. 
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Jugendarbeit ist daher als Teil des Bildungssystems zu sehen, die das institutionelle Angebot des 
übrigen Bildungswesens ergänzt. Durch die  spezifischen Strukturen der Jugendarbeit, wie 
Freiwilligkeit, Offenheit für alle Kinder und Jugendlichen, Lebensweltbezug und Partizipation, 
entstehen eigenständige Prinzipien der Vermittlung und Anregung von Bildungsinhalten. 
                                                                      
Die Jugendhilfe, insbesondere jedoch die Jugendarbeit, muss ihren Bildungsauftrag offensiver als 
bisher umsetzen. Die Kooperation scheint zunächst schwierig zu sein, doch eröffnen sich in der 
verordneten Zusammenarbeit durchaus auch Chancen für eine Weiterentwicklung und 
Neupositionierung der Bildungsleistungen durch die Jugendhilfe. 
 
Angesichts der mittlerweile hohen Zahl von Kindern in der Nachmittagsbetreuung der 
Ganztagsgrundschulen hat das Jugendamt Rhein-Kreis Neuss eine finanzielle Fördermöglichkeit in 
pauschaler Form für besonderen Förderbedarf bei einzelnen Schülern geschaffen. Eine 
Gruppenpauschale von 400,--€ je Schuljahr dient der Finanzierung von  Aktivitäten außerhalb des 
Unterrichts, einem individuellen besonderen Förderbedarf  bzw. zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligung bei der Mittagsverpflegung.  
Das Jugendamt  sieht die  Förderung der Nachmittagsbetreuung von Ganztagsgrundschulen im 
neuen Jugendförderplan 2015 – 2019 unter der Position 6.3 weiterhin vor. 
 
Bildung als Aufgabe von Kindertageseinrichtungen gewinnt ebenfalls an Bedeutung. Vorschulische 
Einrichtungen werden in den ganzheitlichen Bildungsansatz einbezogen und übernehmen die 
Rolle als Raum für Denkübungen, Experimente und gezielt angeleitete Bildungserfahrungen. Die 
Schaffung von Familienzentren hat die innovative „Vor-Ort-Verknüpfung“ von Familienbildung, 
Erziehungsberatung, gesundheitlicher Betreuung und sonstiger Förderakteure zum Ziel.  
 
Die Bedeutung der Bildung für die Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist heutzutage 
deutlich höher als früher. Berufsausbildung und Zugang in das Erwerbsleben haben für die 
Identitätsfindung junger Menschen einen zentralen Stellenwert; sie sind Grundlage für 
Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe. Die Wahl eines bestimmten Berufes stellt viele 
Jugendliche heute aber vor beträchtliche Probleme.   
 
Die schwierige Angebotssituation am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der vergangenen Jahre 
scheint sich insbesondere im Rhein-Kreis Neuss zu entspannen. Die aktuellen Zahlen der 
zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach für Dezember 2014 bestätigen einen 
kreisweiten Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Menschen zischen 15 und 25 Jahren um 26 Prozent 
auf 875 junge Menschen. Die Zahl der Arbeitslosen unter 20 Jahren fiel sogar um 29,5 Prozent 
auf 158 Jugendliche ohne Job im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die im vergangenen Jahr 
landesweit gestartete Kampagne „Kein Abschluss ohne Anschluss“, an der sich der Rhein-Kreis 
Neuss seit Mai 2014 mit einem Koordinierungsbüro beteiligt, könnte ein Faktor dieser positiven 
Entwicklung sein. Das Koordinierungsbüro verfolgt das Ziel, Schüler ab der achten Klasse in der 
Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen. 
 
 

 
2.5) Jugendhilfe/Jugendarbeit/Sozialräume in der „Freien Zeit“  
 
 
Die Jugendarbeit ist ein Leistungsbereich der Jugendhilfe, die sowohl vom Selbstverständnis als 
auch vom gesetzlichen Auftrag her eine eigenständige Bildungsfunktion übernimmt. Auftrag und 
Anspruch sind unstrittig. Jugendarbeit soll und will zur Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen beitragen. Kinder und Jugendliche sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und ehrenamtlichem Engagement angeregt und hingeführt 
werden. Kinder und Jugendliche lernen in „Peergroups“ sowie in Medien- und Konsumwelten von- 
und miteinander. Diese „Peergroups“ sind sozial-interkommunikative Beziehungsgeflechte im 
Lebensalltag von Jugendlichen. „Cliquen oder Peergroups“ bieten gerade für junge Menschen in 
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den immer komplexer und diffuser werdenden biografischen Übergängen Bezugs- und 
Abgrenzungsmöglichkeiten.  
 
Hierhin liegt die Stärke der Jugendarbeit. Die Jugendarbeit schafft oftmals neue Impulse und 
vertieft ihre Angebotsformen hinsichtlich der Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen für 
ihre weitere Lebensentwicklung. Die Jugendarbeit wird oftmals als das dritte Standbein neben 
Schule und Familie gesehen. Daher hat die Vernetzung von  Jugendarbeit mit Schule, Familie und 
Sportvereinen in den letzten Jahren an Bedeutsamkeit zugenommen. Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit unterstützen und ergänzen informelle Netze junger Menschen, indem Räume und 
Personal für Selbstorganisation und kulturelle Betätigung in geschützter Umgebung zur Verfügung 
gestellt werden. Das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss hat als Ziel der Jugendhilfeplanung im 
Bereich Jugendarbeit stets formuliert, dass eine sozialräumlich-wohnortnahe Versorgung von 
Freizeitangeboten der Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln und aufrecht zu erhalten ist. 
 
 
 
2.6) Jugend und Medien 
 
Die technische Entwicklung der Medien schreitet unaufhaltsam und in atemberaubendem Tempo 
voran und es fällt schwer, Schritt zu halten. Besonders Kinder und Jugendliche sind von den 
technischen Errungenschaften unserer heutigen Gesellschaft betroffen und begeistert zugleich. 
Die Gesellschaft, aber insbesondere die Jugendhilfe, muss sich mit den neuen Möglichkeiten und 
den dazugehörigen Risiken und Problemen, aber auch mit den Chancen von Medien für unsere 
Kinder und Jugendlichen beschäftigen und passende Strategien entwickeln. Vielerorts finden 
Informationsveranstaltungen  für Eltern statt, um sie fit für die Medienwelt ihrer Kinder zu machen.  
Die Medien greifen vermehrt Themen wie Cybermobbing, Datenschutzprobleme, der Umgang mit 
Smartphones etc. immer häufiger auf. 
 
Der Medienumgang, insbesondere der jungen Generation, ist in der politischen und 
bildungspolitischen Debatte angekommen. Es existieren und entstehen Medien-
kompetenznetzwerke, Initiativen und Programme zur Vermittlung von Medienkompetenz. 2012 
einigte sich die Kultusministerkonferenz auf ihre Empfehlung „Medienbildung in der Schule“. 
Diese Initiativen und Programme zeigen die Notwendigkeit der Vermittlung von Medienkompetenz 
als Schlüsselkompetenz.  
 
Das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss beschäftigt sich seit 2009 intensiv mit dem Thema 
„Medienpädagogik“. Aufbauend auf den langjährigen Erfahrungen der Mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit mit dem Spielbus, ist das Jugendamt zurzeit dreimal in der Woche mit dem 
Medienbus „Fuchs“ im Einsatz. Dieser ist, wie der Spielbus, ein umgebauter Linienbus, der sich auf 
Medienpädagogik und Elternarbeit spezialisiert hat. Die Einrichtung (Sitzplätze für Gruppenarbeit, 
Stromanschlüsse und Heizungen für den ganzjährigen Einsatz) und die Ausstattung (Laptops, W-
Lan, Drucker) sind speziell für die Arbeit mit festen Gruppen ausgestattet. Der Bus ist 
ausschließlich in Kooperation mit Offenen Ganztagsgrundschulen im Einsatz. 
 
Das Konzept des Medienbusses „Fuchs“ besteht aus drei Säulen, die alle eng miteinander 
verknüpft sind. Die erste Säule ist die Vernetzung des Jugendamtes mit der Offenen 
Ganztagsgrundschule und der Nachmittagsbetreuung. Alle Kooperationspartner leiten gemeinsam 
die Medien AG im „Fuchs“. Die Kinder werden bei ihren Erlebnissen, im Umgang mit Medien von 
einem Pädagogenteam begleitet. Dieses Team besteht aus einem Lehrer/In, einer Mitarbeiterin der 
OGS, einer Honorarkraft und einem Mitarbeiter des Jugendamtes. Die Inhalte werden gemeinsam 
abgestimmt und auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Die zweite Säule bildet die 
Elternarbeit, die sich in zwei Bereiche gliedert. Zum einen werden die Eltern der Kinder, die aktuell 
in der Medien AG sind, durch Treffen im Medienbus „Fuchs“ und bei speziellen Themenabenden 
mit eingebunden. Und zum anderen werden Elterninformationsabende für alle Eltern der Schule 
veranstaltet. Die dritte Säule beinhaltet ein offenes Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebot, das alle 
Kinder nutzen können. 
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Geräte-Ausstattung im Haushalt 2013/2012 (Auswahl)
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Das Jugendamt Rhein-Kreis Neuss ist Mitglied im Netzwerkprojekt „s.i.n.us - Sicher im Netz 
unterwegs“, welches zum Ziel hat, gemeinsam die Medienkompetenz von Schülern, Lehrern und 
Eltern zu fördern. Zudem erfüllt das Medienzentrum des Rhein-Kreises Neuss als "Haus des 
Lernens" vielfältige medienkulturelle und -pädagogische Aufgaben. Es bietet Schulen, 
Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Vereinen kostenlos zahlreiche Unterstützungsangebote.  
 
Die Studienreihe „Jugend, Information, (Multi-) Media“ (JIM) liefert seit 1998 kontinuierlich 
repräsentative Daten zum Medienumgang der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren.  
Nachfolgend werden einige Statistiken und Ergebnisse der JIM Studie 2013 aufgeführt, um den 
aktuellen Stand zum Umgang der Kinder und Jugendlichen mit den Medien zu erläutern. 
 
Im Rahmen der Studie wurden aus 6,5 Millionen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren 1.200 
deutschsprachige Jugendliche telefonisch befragt. 13 Prozent der Befragten haben einen 
Migrationshintergrund. 
 
 
 

 Medienausstattung: 
 
Besonders hohe Anstiege binnen eines Jahres sind bei dem Besitz von Tablet-PC´s und 
Smartphones bei der Ausstattung im Haushalt zu verzeichnen. 
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Das am Weitesten verbreitete Gerät bei Jugendlichen ist das Handy (96 %), wobei die deutliche 
Mehrheit (72 %) mittlerweile ein Smartphone besitzt. 88 Prozent der Jugendlichen haben von 
ihrem eigenen Zimmer aus Zugriff auf das Internet. 
Der Rückgang des Besitzes von MP3 Playern, Radio etc. ist auf die Multifunktionalität der 
Smartphones zurückzuführen.  
Die deutlichsten Unterschiede bei der Geräteausstattung zwischen Jungen und Mädchen zeigen 
sich bei festen Spielkonsolen (Mädchen: 35%, Jungen: 56 %) und digitalen Kameras  
(Mädchen: 67 % und Jungen: 37 %). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerätebesitz Jugendlicher 2013
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Mediennutzung in der Freizeit: 
 
 

In den nächsten 2 Statistiken beschäftigt sich die JIM Studie mit der Häufigkeit der 
Mediennutzung von Jugendlichen. Hier wird zwischen der täglichen und der wöchentlichen 
Nutzung der Geräte und zwischen den Geschlechtern unterschieden.  
Bei der täglichen Nutzung  stehen das Handy und Internet an vorderster Stelle. Zum festen 
Alltagsrepertoire gehören aber auch das Fernsehen, Radio und die Nutzung von MP3 Dateien.  
Tonträger wie CD´s werden nur noch von 54 % der Jugendlichen regelmäßig genutzt. 
Für 2 von 5 Jugendlichen gehört auch in der digitalen Welt das Lesen von Büchern zum Alltag. 
Die E-Books sind dagegen noch nicht bei den Jugendlichen angekommen. Nur 4 % lesen 
regelmäßig elektronische Bücher. 
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Medienbeschäftigung in der Freizeit 2013
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Stellenwert der Medien 
 
 
 

Die Frage nach der Wichtigkeit der Medien gibt, nach der Nutzungshäufigkeit, Aufschluss über 
deren Stellenwert bei Jugendlichen. Die größte Bedeutung hat, den Angaben der Jugendlichen 
zufolge, Musik hören, das Internet nutzen sowie die generelle Handynutzung. 
Wird die Wichtigkeit der Medien unter dem Aspekt der formalen Bildung beachtet, zeigen sich 
Unterschiede beim Thema Computer- und Konsolenspiele, die für Jugendliche mit niedrigerem 
Bildungsniveau eine höhere Relevanz haben. Das Lesen von Büchern und Tageszeitungen wird 
eher von Gymnasiasten als wichtig erachtet. 
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            6.2.1 Außerschulische Jugendbildung, Lehrgänge und Kurse 
 
 
Kinder- und Jugendarbeit allgemein trägt zur sozialen und politischen Bildung außerhalb von 
Schule/ Beruf und Familie bei. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten des solidarischen Miteinanders, 
für gesellschaftliche Mitwirkung, zur Entwicklung einer selbstbestimmten Lebensführung und zu 
Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen und Weltanschauungen. 
Angebote der außerschulischen Jugendbildung mit Kinder- und Jugendgruppen vermitteln 
allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche oder technische Inhalte 
in Lehrgangs- oder Kursform. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Bildungsveranstaltungen  
für Kinder/Jugendliche/ 
junge Erwachsene, in der 
Regel am Wochenende 
oder in den Ferien; 
§ 11 (3) i.V.m. 
§§ 73 und 74 KJHG; 
§ 18 KJFöG 

 

Festbetrag: 6,50 €  
bei auswärtiger 
Unterbringung mit 
Übernachtung und 
Verpflegung je Tag und 
Teilnehmer 

 

einen Monat 
vor Beginn 

 

- Antrag: mit   
  Programm/Zielgruppe  
  und Hinweis zur  
  Qualifikation des  
  Referenten, 
- Nachweis:  
  Teilnehmerliste,  
  Programmbericht,  
  Erklärung des Trägers  
  zu den Kosten 
 

 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
Gefördert werden Bildungstage mit mindestens 5 Zeitstunden Bildungsinhalt, maximal für eine Gesamtdauer 
von fünf aufeinander folgenden Tagen (entsprechend einer „Schulwoche“). Berücksichtigt werden 
Teilnehmer vom 7. bis 18. Lebensjahr; soweit in Ausbildung, arbeitslos oder im Freiwilligen Sozialen Jahr 
oder Bundesfreiwilligendienst auch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Inhalte und Ziele der 
Bildungsveranstaltungen sollen geeignet sein, den Teilnehmern Kenntnisse, Einsichten, Fertigkeiten und 
Denkanstöße zu vermitteln. Dazu bedarf es besonders befähigter Leiter/Referenten mit pädagogischer 
Qualifikation/Erfahrung und einer entsprechenden fachlichen Eignung. 
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 6.2.2 Aus- und Fortbildung der in der Jugendarbeit tätigen Kräfte 

 
 
Die Schulung von Kräften in der Kinder- und Jugendarbeit ist von besonderer Bedeutung. Das 
ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit in Jugendverbänden und in 
der Offenen Jugendarbeit. Die Aus- und Fortbildung der in der Jugendarbeit tätigen Mitarbeiter 
wird mit Zuschüssen gefördert, die sich nach Form und Dauer der Bildungsveranstaltungen 
bemessen. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Gewinnung, Aus- und 
Fortbildung  
ehrenamtlicher Kräfte  
in der Jugendarbeit;  
§ 11 (3) i.V.m.  
§§ 73 und 74 KJHG; 
§ 18 KJFöG  
Mindestalter der 
Teilnehmer: 14 Jahre,  
auf Antrag auch bis zu 
10% jünger als 14 Jahre 

 

Festbeträge:  
16,00 €, 
8,00 € oder 
4,00 €, 
je Tag und Teilnehmer, 
bestimmt nach Form  
und Dauer der 
Bildungsveranstaltungen 

 

einen Monat 
vor Beginn 

 

- Antrag: mit Programm,  
  Zielgruppe und Hinweis  
  zur Qualifikation des  
  Referenten 
- Nachweis: 
  Teilnehmerliste,    
  Programmbericht, 
  Kostenerklärung des  
  Trägers 
 

 
 
Erläuterungen 
 
 
Bei der Bemessung des Zuschusses werden zugrunde gelegt: 

- bei mehrtägigen Veranstaltungen mit auswärtiger Unterbringung und Verpflegung für den vollen 
Bildungstag (einschließlich Übernachtung) mit mindestens 5 Zeitstunden Bildungsinhalt: 
16,00 € je Teilnehmer, maximal für die Dauer von 5 aufeinander folgenden Tagen 

- bei ganztägigen Veranstaltungen (ohne Übernachtungskosten) mit mindestens 5 Zeitstunden 
Bildungsinhalt: 8,00 € je Teilnehmer 

- bei Halbtags- bzw. Abendveranstaltungen mit mindestens 2,5 Zeitstunden Bildungsinhalt: 
4,00 € je Teilnehmer 
 

Auf Antrag können bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen die Zeitstunden des Bildungsinhaltes 
zusammengefasst werden. 
 
Mit den Zuschüssen sind alle anerkennungsfähigen Kosten (Materialien, Referentenkosten, Bewirtung) 
berücksichtigt. Zusätzliche Beihilfen, wie z.B. zu den Fahrtkosten, werden nicht gewährt. 
Entscheidend für die Förderung  einer Bildungsveranstaltung ist nicht der Wohnort eines jeweiligen 
Teilnehmers, sondern seine Tätigkeit im Rahmen der Jugendarbeit innerhalb des Zuständigkeitsgebietes des 
Kreisjugendamtes. Eine entsprechende Erklärung durch den Antragsteller ist erforderlich. 
Zur Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Kräfte bedarf es besonders 
befähigter Leiter/Referenten mit pädagogischer Qualifikation/Erfahrung und einer entsprechenden fachlichen 
Eignung. 
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  6.2.3 Unterstützung der Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit 
 
 
Allgemeine Zuschüsse für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Jugendarbeit bzw. in den 
Jugendverbänden tragen dazu bei, Erstattungen auf persönliche Aufwendungen leisten zu können. 
Die Geschäftskosten der Jugendringe als Zusammenschlüsse der Jugendverbände werden ebenso 
mit Zuschussmitteln übernommen. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

- Persönliche  
  Aufwendungen  
  ehrenamtlicher  
  Mitarbeiter 
 
 

 

Jahrespauschale von  
6.200 €, aufgeteilt auf die 
von den Jugendringen 
benannten Verbände   
 

 

Frist: 
01. August 
 
 
 
 

 

- Festlegung der  
  Verteilung durch die 
  Jugendringe 
- Nachweis: Erklärung  
  der Einzelverbände 
 

 
- Geschäftskosten der 
  Jugendringe 

 
Jahrespauschale, für 3 Ju-
gendringe max. je 750,00 € 
= gesamt 2.250,00 € 

 
Frist: 
01. August 

 
- Antrag: Vorsitzender 
  der Jugendringe 
- Nachweis: 
  Kostenaufstellung 
 
 

 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Mit den pauschalierten Zuwendungen für ehrenamtliche Kräfte in den Jugendverbänden, die für 
Aufwandserstattungen zu verwenden sind, sollen Kosten vermieden werden, die zu persönlichen Lasten 
gehen. Die Vorsitzenden legen gemeinsam mit den Mitgliedern des jeweiligen Jugendringes fest, wie die 
Jahrespauschale auf die einzelnen Verbände verteilt wird. 
Die Jugendringe verfügen über keinerlei Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen. Mit der pauschalierten 
Zuwendung zu den Geschäftskosten können  die Ausgaben für Telefon, Gebühren, Sitzungen und Fahrten 
finanziert werden, ebenso für gemeinsame Veranstaltungen der Verbände in den Jugendringen sowie 
Anschaffungen von Materialien, die den Jugendverbänden zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zur Unterstützung der Ehrenamtlichkeit sorgt das Jugendamt für die Ausstellung der bundeseinheitlichen 
Jugendleiterkarte („JULEICA“) für ehrenamtliche Kräfte in der Jugendarbeit. 
Es wird ebenso auf die Förderung nach Punkt 6.2.10.3 verwiesen. 
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6.2.4 Projekte/Sonderveranstaltungen in der (Offenen) Kinder- und                
          Jugendarbeit                     

 
 
Es werden Mittel bereitgestellt, um den Trägern der Jugendhilfe die Projektarbeit im Bereich der 
(Offenen) Kinder- und Jugendarbeit, im erzieherischen Jugendschutz sowie in der 
Jugendsozialarbeit zu ermöglichen. Projektarbeit bezeichnet hierbei die Durchführung zeitlich 
begrenzter Sonderprogramme oder Sonderveranstaltungen, welche aus dem kontinuierlich-
üblichen Programm einer Jugendfreizeiteinrichtung oder den Aktivitäten eines Jugendverbandes 
hinausragen und die geeignet sind, mit neuen und innovativen Ansätzen zur Qualitätsentwicklung 
der Kinder- und Jugendarbeit beizutragen. Als Handlungsfelder für die Projektarbeit kommen 
insbesondere in Betracht: Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule, 
geschlechterdifferenzierte Angebote, interkulturelles Lernen, Modelle der Partizipation und 
Aneignung von Medienkompetenz. Mit der Durchführung von Projekten ist das Ziel zu verknüpfen, 
die Öffentlichkeit stärker für Belange der Kinder- und Jugendarbeit, des erzieherischen 
Jugendschutzes sowie für die Jugendsozialarbeit zu sensibilisieren. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Zeitlich begrenzte 
Sonderveranstaltungen 
mit Modellcharakter und 
Projekte, die eine 
bestehende Kinder- und 
Jugendarbeit um die 
Bereiche schulbezogene 
Jugendarbeit, 
geschlechterdifferenzierte 
Angebote, 
Medienerziehung, 
interkulturelle Arbeit oder 
Partizipation ergänzen und 
erweitern. 

 

Anteilfinanzierung bzw. 
Restkostenfinanzierung laut 
Einzelentscheid durch den 
Kreisjugendhilfeausschuss 

 

31. Januar für das 
laufende Jahr bei 
Gesamtkosten 
über 3.000,00 €,  
ansonsten: 
1 Monat vor der 
Durchführung 

 

- Antrag:  
  mit Konzeption und    
  Finanzierungsplan,     
  Ziele und Methoden 
 
- Bewilligung:  
  bis 3.000,00 € Ge-   
  samtk.: Verwaltung,  
  darüber hinaus:  
  Kreisjugend-           
  hilfeausschuss  
 
- Nachweis:  
  Darstellung von  
  Ergebnissen/ Erfah-  
  rungen, Kostenbe- 
  lege, TN-Nachweis 
 

 
 
Erläuterungen 
 
Voraussetzung für die Förderung ist die Teilhabe junger Menschen an der Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Projekte/Sonderveranstaltungen. Als Ausgaben werden anerkannt: Materialkosten, 
Honorare, Kosten der Veröffentlichung, Kosten für Räume (soweit nicht vorhanden), Versicherungsgebühren. 
Die Projekte sollten, unter Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer, so ausgerichtet 
werden, dass die Inhalte/Programme sich bei Erfolg und Bewährung in das kontinuierliche Programm 
übernehmen lassen.  
Der höchstmögliche Zuschuss beträgt 90 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten. 
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                   6.2.5   Kinder- und Jugenderholung,  

         Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen 
 
 
Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen dienen der Erholung und Entspannung, der 
Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Die Veranstaltungen sollen die seelische und körperliche 
Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen vermitteln und den Ausgleich von 
Benachteiligungen unterstützen. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Betreute Ferienfahrten mit 
Kinder- oder 
Jugendgruppen zur 
Förderung der 
Erlebniswelt, sozialer 
Erfahrungen und der 
Gesundheit 

 

Festbeträge:  
5,00 € je Tag u. Teilnehmer 
 
7,50 € je Tag u. Betreuer 
 
10,00 € für Teilnehmer mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf 
(Inklusion)  
je Tag und Teilnehmer  

 

1 Monat vor 
der Durch- 
führung 

 

- Antrag: mit Angaben zu  
  den Teilnehmern,  
  Zielort und Dauer,  
  verantwortlicher Leiter,  
  Finanzierungsplan 
- Nachweis: mit  
  Teilnehmerliste und  
  Erklärung des Trägers 
 

 
 
Erläuterungen 
 
An Ferienfahrten im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung können Kinder/Jugendliche teilnehmen, die im 
laufenden Haushaltsjahr das 7. bis 18. Lebensjahr vollenden. Dasselbe gilt für junge Erwachsene bis zum 
vollendeten 27. Lebensjahr, soweit sie sich in Ausbildung befinden, arbeitslos sind oder Freiwilliges Soziales 
Jahr oder Bundesfreiwilligendienst ableisten. Als förderungsfähige Veranstaltungen werden Maßnahmen von 
3 bis 21 Tagen anerkannt und bezuschusst. An- und Abreisetag werden einzeln gefördert. Die Gruppe muss 
mindestens 5 Teilnehmer umfassen; in diesem Fall wird ein Leiter mitbezuschusst. Für jeweils fünf weitere 
Teilnehmer wird ein Betreuer anerkannt und mitgefördert.  Bei der Teilnahme von Kindern/Jugendlichen mit 
erhöhtem Betreuungsaufwand wird ein höherer Betreuerschlüssel anerkannt, der im jeweiligen Einzelfall 
festgelegt wird. Leiter/Betreuer müssen über die Befähigung eines Jugendgruppenleiters verfügen, die 
zumindest im Rahmen eines Grundkurses erworben wurde (pädagogische und rechtliche Grundkenntnisse, 
Inhaber der Jugendleiterkarte „JuLeiCa“). Die Teilnehmer sind ausreichend gegen Unfall und Haftpflicht zu 
versichern. 
Auf Antrag kann für Teilnehmer aus einkommensschwachen Familien (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach Kap. 3 SGB XII oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII, 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) ein jeweils doppelter Festbetrag gewährt werden. Ebenso 
sind die Träger ausdrücklich ermächtigt, mit dem gewährten Gesamtzuschuss innerhalb der 
Teilnehmergruppe einen sozialen Ausgleich nach eigenem Ermessen vorzunehmen. 
Auswärtige Teilnehmer (Wohnort außerhalb der Zuständigkeit des Jugendamtes), die an einer Ferienfahrt 
eines Trägers aus den Zuständigkeitskommunen teilnehmen, können -auf besonderen Antrag- bis zu einem 
Anteil von 10 % der Gesamtgruppe (Zahl der Teilnehmer ohne Betreuer) mitgefördert werden. 
Die Antragsteller erhalten -zur Wahrung ihrer  Planungssicherheit und zur Finanzierung von 
Vorausleistungen- innerhalb der Frist von einem Monat einen entsprechenden Förderbescheid. 
 
Hinweis: 
Zur unentgeltlichen Ausleihung hält das Kreisjugendamt umfangreiche Zelt- und Lagermaterialien zur Verfügung. Im 
Eifeldorf Kerpen/Kreis Daun vermietet das Kreisjugendamt den Jugend- und Familienzeltplatz „Felschbachtal“ an 
Gruppen und Schulklassen mit mindestens 10 Teilnehmern. 

Die Benutzungs- und Gebührenordnung zum Jugend- und Familienzeltplatz Kerpen/Eifel findet sich im Anhang (S. 89). 

 
    

182/204



 74 

 
 
 

6.2.6  Kinder- und Jugenderholung 
                      wohnortnahe Ferienveranstaltungen 
 
 
Als wohnortnahe Ferienveranstaltungen werden mehrtägige (aufeinander folgende Tage), im 
Programm kontinuierliche Angebote am Wohnort der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen 
gefördert: z. B. Stadt- und Ortsranderholungen, Ferienspiele, Aktionswochen, Bauspielplätze. 
Die Betreuung erfolgt in Tagesform, d. h. ohne gemeinsame Übernachtung und Vollverpflegung 
(im Gegensatz zu Ferienfahrten). An die Veranstalter wird als Anregung gegeben: Wohnortnahe 
Ferienveranstaltungen eignen sich in besonderer Weise für die Kooperation mit Ganztagsschulen 
oder als gemeinwesenorientierte Angebote mit anderen Gruppierungen, Vereinen und 
Einrichtungen. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Stadt-/ 
Ortsranderholungen, 
Ferienspiele,  
Bau-/ 
Abenteuerspielplätze, 
Aktionswochen 

 

Festbeträge:  
2,50 € 
je Tag und  
Teilnehmer/Betreuer 
 
5,00 € für Teilnehmer mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf 
(Inklusion) 
je Tag und Teilnehmer 

 

1 Monat vor 
der 
Durchführung 

 

- Antrag: mit Angaben  
  zur Teilnehmergruppe,  
  zum Programm, 
  Ort und Dauer,  
  Finanzierungsplan 
- Nachweis: mit  
  Teilnehmerliste und  
  Erklärung des Trägers 
 

 
 
 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Die Maßnahmen müssen in den Schulferien, über einen Zeitraum von mindestens 3 aufeinander folgenden 
Tagen, mit jeweils mindestens 4 Programmstunden, durchgeführt werden. Sie sind als „offene“ 
Veranstaltungen durchzuführen, d. h. sie richten sich mit ihrem Angebot an alle Kinder/Jugendlichen eines 
bestimmten Alters im Einzugsbereich bei entsprechender Öffentlichkeitsarbeit. Die im Antrag enthaltenen 
Angaben zum Alter müssen mit dem Verwendungsnachweis übereinstimmen.  

Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Anerkennung des Betreuungspersonals gelten die 
Erläuterungen wie in Punkt 6.2.5 (Ferienfahrten) mit Ausnahme der höheren Förderung des 
Betreuungspersonals. Auch hier kann bei der Teilnahme von Kindern/Jugendlichen mit erhöhtem 
Betreuungsaufwand ein höherer Betreuerschlüssel anerkannt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

183/204



 75 

    
 
  6.2.7  Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
Die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit soll Angebote zur Förderung von Kreativität und Ästhetik 
bereithalten. Sie soll jungen Menschen die Teilnahme am kulturellen Leben ermöglichen und zur 
Entwicklung der Persönlichkeit beitragen. Die Förderung erfolgt insbesondere in den Bereichen 
Musik, Theater, Film, bildende Kunst, Tanz, Kabarett und Literatur. 
Vorrangig werden öffentliche Veranstaltungen gefördert, für die entsprechend geworben wird und 
die einem breiten Teilnehmerkreis den Besuch ermöglichen. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Musisch-kulturelle 
Veranstaltungen zur 
Förderung von Kreativität 
und Ästhetik 

 

Anteilfinanzierung:  
bis zu 75 %  
der Gesamtkosten, 
höchstens 1.200,00 € 
(bei anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten von bis zu 
1.600,00 €) 

 

einen Monat 
vor Beginn 
 
 

 

- Antrag: mit Programm 
  und Finanzierungsplan 
- Nachweis: Ausgaben  
  und Einnahmen mit  
  Belegen, Erklärung des  
  Trägers 
 

 
 
 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Anerkennungsfähig bei musisch-kulturellen Veranstaltungen sind die Honorare sowie Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten von Interpreten, Kosten der technischen Ausstattung (Miete für technisches Gerät), 
Kosten für die Veröffentlichung (Plakate) sowie Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von 
Aufführungsrechten. Die Antragsteller werden verpflichtet, die Veranstaltungen einem jeweils breiten, 
altersgemäßen Zuschauer-/Zuhörerkreis zugänglich zu machen. Der Veranstalter kann angemessene 
Eintrittsgelder  erheben; es wird eine Eigenbeteiligung (Eintrittsgelder und Eigenmittel) von mindestens 25 
% vorausgesetzt. 

Anerkennungsfähig bei Kursen zur Förderung von Kreativität und Ästhetik sind Honorare und Materialkosten. 
Die Antragsteller haben auch hierbei eine finanzielle Eigenbeteiligung von mindestens 25 % einzusetzen.   
 
Es hat sich bei der Bearbeitung der Anträge zur Kulturellen Kinder- und Jugendarbeit gezeigt, dass zwischen 
den beantragten Zuschüssen und den tatsächlich anfallenden Kosten teilweise sehr große Unterschiede 
bestehen und dadurch hohe Rückforderungssummen zustande kommen. Aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung erfolgt die Förderung erst nach Vorlage der Belege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184/204



 76 

 6.2.8  Internationale Jugendarbeit 
 
 
Als Beitrag zur besseren Verständigung zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Nationalität,  
zum Kennenlernen und Verstehen anderer Kulturen und zur Entwicklung einer europäischen 
Identität werden Begegnungen von Jugendgruppen, die ein gemeinsames (Er-)Leben ermöglichen, 
und der Internationale Jugendaustausch gefördert. 
Insbesondere werden dabei Veranstaltungen berücksichtigt, die im Rahmen bestehender 
europäischer Partnerschaften der Kommunen und des Rhein-Kreises Neuss durchgeführt werden. 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

- Aufenthalt von  
  Jugendgruppen aus dem 
  Zuständigkeitsgebiet des   
  Jugendamtes Rhein-Kreis  
  Neuss 
  bei  Partnergruppen im  
  Ausland 
- Aufenthalt von  
  Jugendgruppen aus dem  
  Ausland bei  
  Partnergruppen in den  
  Kommunen aus dem  
  Zuständigkeitsgebiet des  
  Jugendamtes Rhein-Kreis  
  Neuss 
- Austausch von  
  Fachkräften der  
  Jugendarbeit 
- Individuelle Formen 
  des Jugendaustauschs 
  (Auslandspraktika, 
  „Freiwilligendienst“), 
  § 11 (3) 4. i.V. mit 
  74 u. 75 KJHG;  
  § 10 (1) 9. KJFöG 
 

 

Anteilfinanzierung:  
nach Beschluss des 
Kreisjugendhilfeaus-
schusses, unter Anrechnung 
von Zuschüssen Dritter 
(Europäische Gemeinschaft, 
Landesmittel, Bundesmittel) 
 
Bei Teilnehmern mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf 
(Inklusion) kann eine 
erhöhte Förderung 
eingerechnet werden 

 

31. März  
für das 
laufende 
Jahr 

 

- Antrag: mit  
  Programm- 
  beschreibung,  
  Einladungsschrift- 
  wechsel,  
  Finanzierungsplan,  
  vorläufige  
  Teilnehmerliste 
- Entscheidung  
  durch  
  Kreisjugendhilfe- 
  ausschuss 
- Nachweis:  
  Teilnehmerliste,  
  Programmbericht, 
  Ausgaben und  
  Einnahmen mit Belegen 
 

 
Erläuterungen 
 
Die Begegnungen von Gruppen und der individuelle Austausch sollen mit einem qualifizierten Programm 
durchgeführt werden, das ein intensives Kennenlernen untereinander und der kulturellen Besonderheiten 
des jeweiligen Gastgeberlandes ermöglicht. Als Teilnehmer bei Begegnungsveranstaltungen werden 
Jugendliche/ junge Erwachsene vom vollendeten 14. bis 21. Lebensjahr anerkannt, darüber hinaus auch bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres, soweit in Ausbildung, arbeitslos oder im Freiwilligen Sozialen Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst.  Gefördert werden Begegnungen mit einer Dauer von mindestens 7 bis höchstens 
21 Tagen. Für die Anerkennung und Förderung von Leitern/ Betreuern gelten die Grundsätze wie in Punkt 
6.2.5 (Kinder-/Jugenderholung). Das Programm soll nach Möglichkeit zwischen den Partnergruppen 
gemeinsam vorbereitet und durchgeführt werden. Maßnahmen der Internationalen Jugendbegegnung sollen 
die Gegenseitigkeit gewährleisten, d.h. sie sind mit einem Gegenbesuch zu planen. Es wird davon 
ausgegangen, dass die jeweilige Gastgebergruppe alle Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm 
trägt, die jeweilige Gästegruppe dagegen nur die Kosten für die An- und Abreise. Ausnahmen von der 
Altersregelung und der Veranstaltungsdauer bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des 
Kreisjugendhilfeausschusses. Das Kreisjugendamt leistet Hilfestellung bei der Beantragung von Zuschüssen 
der Europäischen Gemeinschaft sowie aus dem Landes- und Bundesjugendplan. 
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6.2.9  Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
Jugendverbände und Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen benötigen für die Durchführung von 
attraktiven Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit eine zweckmäßige Geräteausstattung und 
Spiel- und Beschäftigungsmaterialien. Um dem Bildungsverständnis der Jugendarbeit gerecht 
werden zu können, gehören heutzutage auch audio-visuelle Mittler/Medien (z. B. Computer, 
Digitalkameras, DVD-Rekorder, Beamer, Spielekonsolen) zu den Ausstattungsmerkmalen vieler 
Jugendfreizeitstätten der Offenen Tür. 
In den Bereichen für Geselligkeit spielen Musikanlagen sowie Spiele, Kreativitäts- und 
Beschäftigungsmaterialien eine wichtige Rolle. 
Die Veranstalter von Ferienfreizeiten in Form von Zeltlagern benötigen für ihre Angebote Zelte 
sowie die entsprechende Küchenausrüstung für die Selbstverpflegung. 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Anschaffung von Spielen, 
Kreativitäts-/ 
Beschäftigungsmaterial, 
audio-visuellen Mittler und 
Medien  
(Bild- und Tongeräte), 
Zelten und anderen 
Gerätschaften für 
Ferienfahrten 

 

Anteilfinanzierung: 
Bis zu 50 % der 
anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten 

 

mindestens 
einen Monat 
vor der 
Anschaffung 

 

- Antrag: mit  
  Begründung des  
  Bedarfs,  
  Finanzierungsplan,  
  ab 250 € vergleichbare  
  Angebote 
- Nachweis: Ausgaben  
  und Einnahmen mit  
  Belegen 
 

 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Das geförderte Material soll für die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen, insbesondere zur Förderung von 
Kreativität und des gemeinsamen Spiels, eingesetzt werden. Voraussetzung für die Förderung ist die 
Begründung/der Nachweis eines kontinuierlichen Bedarfs. Zuschüsse für Anschaffungen von Gegenständen 
mit einem Einzelwert von über 150,00 € können allein den Trägern von Jugendfreizeitstätten mit Offener 
Kinder- und Jugendarbeit vorbehalten bleiben. Für Einzelanschaffungen mit einem Wert ab 250,00 € sind 
mindestens 2 vergleichbare Angebote einzureichen. Die Träger haben einen Inventarisierungsnachweis zu 
führen. 

Die Träger von Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung erhalten zu den Anschaffungskosten von 
Zelten, Kücheninventar und sonstigen Gerätschaften  einen Zuschuss, sofern ein kontinuierlich- 
wiederkehrender Bedarf und eine höchstmögliche Auslastung zugrunde liegen.   
Sofern die geförderten Gerätschaften durch die eigene Benutzung nicht ausgelastet sind, sollen diese nach 
Möglichkeit auch anderen Gruppierungen und Trägern ausgeliehen werden. 
Anträge mit Gesamtkosten in Höhe von bis zu 50,00 € werden nicht berücksichtigt (Bagatellgrenze). 
 
Hinweis: 
Das Kreisjugendamt hält umfangreiche Materialien (Zelte, Küchengeräte etc.) für die Durchführung von 
Ferienfreizeiten zur unentgeltlichen Ausleihung zur Verfügung. 
Im Medienzentrum des Rhein-Kreises Neuss sind audio-visuelle Geräte (Kameras, Projektoren) leihweise 
erhältlich. 
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         6.2.10 Jugendfreizeitstätten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 
 6.2.10.1 Investive Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen  

                (Neubau, Umbau, Substanzerhaltung, Ausstattung) 
 
 
 
Der Rhein-Kreis Neuss misst im Zuständigkeitsbereich seines Jugendamtes, gemeinsam mit den 
Gemeinden und Städten, der wohnortnahen und flächendeckenden Versorgung mit Jugendheimen 
der „Offenen Tür“ eine hohe Bedeutung zu. Jugendfreizeitstätten, die allen jungen Menschen offen 
stehen -auch ohne Verbandszugehörigkeit oder Mitgliedschaft- gehören zu den 
selbstverständlichen Einrichtungen eines intakten Gemeinwesens. Das Angebot für Kinder und 
Jugendliche, die Freizeit in einer geschützten Umgebung verbringen zu können und dabei 
Anregungen zum gemeinschaftlichen Handeln, für Kreativität und zur Übernahme von 
Verantwortung und sozialem Engagement zu erhalten, ist der beste vorbeugende Jugendschutz. 
 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Neu- und Umbau 
einschließlich der 
Ausstattung  
(Mobiliar und Geräte), 
Substanzerhaltungs-
maßnahmen 
(Jugendheime und 
Jugendräume) 

 

Anteilfinanzierung:  
bis zu 50 %  
der anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten 

 

01. März 
für das  
Folgejahr 

 

- Antrag: mit baulicher  
  und inhaltlicher (das  
  Programm betreffende) 
  Konzeption,  
  Kostenvoranschlag  
  und Finanzierungsplan 
- Entscheidung durch  
  Jugendhilfeausschuss 
  ab Zuschuss in Höhe 
  von 1.500,00 € 
- Nachweis: Ausgaben  
  und Einnahmen mit  
  Belegen 
 

 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Grundlage für eine Förderung ist die Bedarfsfeststellung im Rahmen der Jugendhilfeplanung (s. Punkt 4-
Bedarfsplanung für Jugendfreizeitstätten). Die bauliche und inhaltliche Konzeption ist auf den Bedarf 
auszurichten. Bei der Planung sind die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu 
berücksichtigen. Als förderungsfähige Jugendfreizeitstätten kommen solche Einrichtungen in Betracht, die 
neben der mitgliederbezogenen Arbeit durch Jugendverbände oder feste Gruppen auch der 
nichtorganisierten Jugend an mindestens 6 Wochenstunden Öffnungszeit (Einrichtungen ohne hauptamtliche 
Fachkraft) bzw. 20 Wochenstunden Öffnungszeit an 4 oder mehr Tagen (mit hauptamtlicher Fachkraft) mit 
einem bedarfsgerechten Programm zur Verfügung stehen. 

Die Zweckbindung für geförderte Neubauten beträgt 25 Jahre; bei Umbau- und 
Substanzerhaltungsmaßnahmen entscheidet der Jugendhilfeausschuss nach Einzelfall. 
Für die Bemessung des Zuschusses sind auch Zuschüsse Dritter (Landesmittel u. a.) anzurechnen. 
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6.2.10.2   Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichen                  
                   Fachkräften 
                   (zentrale Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der 
Förderung 

 

Antragsfrist 
 

Verfahren 

 

Betriebskosten von 
Jugendfreizeitstätten 
mit hauptamtlichen 
Fachkräften: 
> Personalkosten 
> Sachkosten der  
   Gebäudeunterhaltung 
> Programmkosten,  
   einschließlich der Auf- 
   wendungen ehren- 
   amtlicher Kräfte 

 

Anteilfinanzierung:  
Bis zu 75 %  
zu den 
anerkennungsfä-
higen Gesamt-
kosten aus Kreis- 
und Landesmitteln 
in Form von 
Jahreszuwendun-
gen 

 

Anschluss- 
förderung der 
bestehenden 
Jugendfreizeit-
stätten mit 
hauptamtl. 
Personal nach 
Vorlage des 
Verwendungs- 
nachweises des 
Vorjahres 
 
 

 

- Antrag: mit Konzeption der 
  Offenen Kinder-/Jugendarbeit, 
  Bedarfsdarlegung, Kosten-/  
  Finanzierungsplan,  
  Qualifikationsnachweis  
  der Fachkraft 
- Bewilligung: nach  
  Entscheidung des  
  Kreisjugendhilfeaus- 
  schusses (im Einzelfall  
  Vertragsregelung) 
- Nachweis: Jahreskosten  
  mit Belegen,  
  Sachstandsdarstellung  
  (Jahresberichte), 
  jährliche Fachkonferenzen 
 

 
 
Erläuterungen 
 
Voraussetzung für die Förderung ist u.a. die Schaffung eines Mitwirkungsgremiums („Fachkonferenz“) für die 
Einrichtung (Besetzung: Trägervertreter, hauptamtliche Fachkraft, ehrenamtliche Mitarbeiter, Vertreter der 
Besucher, Vertreter des Jugendamtes) zur Entwicklung/Festlegung der konzeptionellen Ansätze, der Ziele 
und des Programms. Die Fachkonferenz ermöglicht die Mitwirkung und die Mitbestimmung (Partizipation) 
junger Menschen an der Planung und Durchführung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die 
Fachkonferenz ist mindestens einmal jährlich einzuberufen mit Einladung und Tagesordnung. Über das 
Ergebnis der Beratungen ist ein Protokoll zu fertigen und allen Teilnehmern zuzuleiten. 

Die Öffnungszeiten der geförderten Einrichtungen sind werktags an den Nachmittagen und Abenden sowie 
an den Wochenenden einzurichten, wöchentlich mindestens 20 Stunden an vier oder mehr Tagen bei einer 
vollzeitbeschäftigten Fachkraft. Während der Durchführungszeit von Projektarbeit nach Punkt  6.2.4 (Seite 
72) kann sich die (übrige) regelmäßige wöchentliche Öffnungszeit um bis zu 20% verringern. 
Für die Fachkräfte kommen Qualifikationen als Diplom-Sozialarbeiter oder Diplom-Sozialpädagogen in 
Betracht. Berücksichtigt wird eine Besoldung entsprechend TVöD (maximale Entgeltstufe S 12).  Bei 
personellen Veränderungen sind die Voraussetzungen der Förderung erneut zu prüfen. 
Zur Festsetzung der Sachkosten der Gebäudeunterhaltung (Reinigung, Energie, Ver- und Entsorgung, 
haustechnischer Dienst, kleinere Reparaturen, Versicherungen, Kommunalabgaben) sowie der 
Programmkosten der laufenden pädagogischen Arbeit im Rahmen regelmäßiger Öffnungszeiten (Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial, Aufwendungen ehrenamtlicher Mitarbeiter, Veranstaltungskosten, Fachliteratur) ist 
für jede Einrichtung jährlich ein Haushaltsplan vorzulegen. Der Haushaltsplan wird in der Fachkonferenz 
beraten. 
Für jeden Quadratmeter nutzbare (Raum-)Fläche für die Offene Kinder- und Jugendarbeit werden nicht mehr 
als 45,00 € bei den Sachkosten der Gebäudeunterhaltung und 16,50 € bei den Programmkosten (für 
laufende Ausgaben des regelmäßigen Programms, nicht jedoch für investive Güter mit einem Wert von mehr 
als 410,00 €) jährlich anerkannt. Mehrfach- bzw. fremdgenutzte Flächen werden nur anteilig gefördert. 
Zusätzliche Zuschüsse für weitergehende (über das regelmäßige Programm hinaus gehende) Maßnahmen,  
z. B. Bildungsveranstaltungen, Jugenderholung, Sonderprojekte sind auf Einzelantrag möglich. Schließzeiten 
der Einrichtungen von bis zu 6 Wochen jährlich wegen Krankheit, Urlaub o. ä. werden bei der Bemessung 
der Fördermittel nicht berücksichtigt. Längere Schließzeiten führen zur anteiligen Kürzung.  
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              6.2.10.3  Betriebskosten von Einrichtungen mit ehrenamtlichem Personal 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Betriebskosten von 
Jugendfreizeitstätten mit 
ehrenamtlichem Personal 
> Sachkosten der  
   Gebäudeunterhaltung 
> Aufwendungen der  
   ehrenamtlichen Kräfte 

 

Jahrespauschalzuwendung 
2.000,00 € je Einrichtung 

 

01. Mai  
für das  
laufende 
Jahr 

 

- Antrag: Nachweis der  
  wöchentlichen regel- 
  mäßigen Öffnungs- 
  stunden mit  
  Programmangaben 
- Nachweis: Erklärung  
  des Trägers über  
  antragsgerechte  
  Verwendung, Liste der  
  ehrenamtlichen Kräfte 
 

 
 
 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Es werden solche Einrichtungen gefördert, die an mindestens 6 Wochenstunden regelmäßig für die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit geöffnet und durch ihr Raumprogramm dazu geeignet sind. Von der 
Jahrespauschalzuwendung sind 50 % zweckbestimmt für Sachkosten der Gebäudeunterhaltung und 50 % 
für die ehrenamtlichen Kräfte (Aufwandsersatz, Entschädigungen, Veranstaltungen) zu verwenden. 

Zusätzliche Zuschüsse erhalten die Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal für 
Anschaffungen/Veranstaltungen, sofern diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der laufenden 
pädagogischen Arbeit in der Einrichtung stehen, auf Einzelantrag gemäß Jugendförderplan. 
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    6.2.10.4   Personalkosten  von geringfügig Beschäftigten bzw. Aushilfen  
                     („Minijobs, Honorarkräfte“) im Rahmen der Offenen Kinder- und  
                     Jugendarbeit 
 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Vergütungen und 
Nebenkosten für die 
Beschäftigung von 
Unterstützungskräften/  
Aushilfen (Mini-Jobs) in 
Jugendfreizeitstätten mit 
haupt- oder 
ehrenamtlicher Leitung 

 

Anteilfinanzierung:  
bis zu 75 % 
der Gesamtkosten, jedoch 
höchstens 2.150,00 € 
je Jahr und Einrichtung 
(bei anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten von bis zu 
2.867,00 €) 

 

1 Monat vor 
der ersten 
Beschäftigung, 
Folgeanträge 
spät. 01. Juni 

 

- Antrag: mit  
  Bedarfsdarlegung,  
  Konzeption für die  
  Tätigkeit, Kosten-/  
  Finanzierungsplan 
- Nachweis: 
  Sachstandsdarstellung,  
  Kostenaufstellung mit  
  Belegen 
 

 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Bei begründetem Einzelbedarf -insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung der in Punkt 6.2.4 
beschriebenen Projekte oder als Unterstützung von Teams aus ehrenamtlichen Kräften- wird eine Anstellung 
geringfügig Beschäftigter (Minijob-Gesetz, allg. auch als „Honorarkräfte“ bezeichnet) gefördert. Die 
Beschäftigung muss in Übereinstimmung zur Konzeption des jeweiligen Hauses erfolgen. Bei den 
betreffenden Kräften wird entweder eine fachliche Qualifikation im Rahmen einer sozialpädagogischen 
Ausbildung (Erzieher, Sozialpädagoge, Sozialarbeiter) oder eine besondere begründbare Befähigung 
aufgrund entsprechender (ehrenamtlicher) Erfahrungen in der Jugendarbeit vorausgesetzt. 
Es kann ein Stundenhonorar von bis zu 15,00 € anerkannt werden.  
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6.3.) Gruppenpauschalen für Betreuungsarbeit in Ganztagsgrundschulen 
   (Schulbezogene Jugendarbeit)  
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Besonderer Förderbedarf bei 
einzelnen Schülern im 
Rahmen der 
Nachmittagsbetreuung an 
Ganztagsgrundschulen: 
zusätzliche Materialien, 
Personalstunden, Minder- 
einnahmen aus der 
Mittagsverpflegung („Kein 
Kind ohne Mahlzeit“)  
 

 

Pauschale Zuwendung in 
Höhe von 400,00 € je 
Gruppe und Schuljahr an die 
Träger der 
Nachmittagsbetreuung  
(Betreuungsvereine, in der 
Regel nach § 75 KJHG als 
freie Träger anerkannt, bzw. 
Schulträger) 

 

Zu Beginn des 
neuen 
Schuljahres er- 
halten die 
Träger einen 
Erhebungsvor-
druck 

 

- Antrag: mit Angabe der   
  Gruppenanzahl 
   
- Nachweis: 
  Kostenaufstellung mit 
  Erklärung über den 
  Verwendungszweck 

 
 
 
 
 
Erläuterungen 
 
 
Die (freiwillige) Offene Ganztagsbetreuung wird derzeit flächendeckend an allen Grundschulen in Jüchen, 
Korschenbroich und Rommerskirchen angeboten (OGS). Zentrale Zielsetzungen der Ganztagsgrundschule 
sind: die Verbesserung von Bildungsqualität, Chancengerechtigkeit für alle Kinder und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Die Offene Ganztagsgrundschule ist ein Kooperationsprojekt zwischen Schule, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie anderen gemeinwohlorientierten Organisationen aus Kultur und Sport. In den Erlassen zur 
Finanzierung der OGS über Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge wird darauf verwiesen, dass einzelnen 
besonders förderungsbedürftigen Kindern der Besuch der OGS aus Mitteln der Jugendhilfe ermöglicht 
werden sollte. Aufgrund der in den Gemeinden vorgenommenen sozialen Staffelung der Elternbeiträge 
scheint dies schon heute weitgehend erreicht. Dennoch sind in Einzelfällen zusätzliche 
Unterstützungsleistungen durch die Jugendhilfe notwendig und sinnvoll. Der Mehraufwand entsteht den 
Trägern der Nachmittagsbetreuung sowohl in Form von Kosten für zusätzliches didaktisches Material als 
auch durch weitere Personalstunden, die sich aus einer intensiveren Förderung und Begleitung einzelner 
Kinder ergeben können. Des Weiteren dient diese Zuwendung der gezielten Förderung von Kindern in Form 
von Nachhilfe, insbesondere der Sprachförderung und der musisch-kulturellen Förderung. Auch zur 
Übernahme der Restkosten bei der Mittagsverpflegung kann diese Pauschale verwendet werden. 
Die Fördermittel dürfen nicht zu den Kosten des Unterrichts an den Schulen verwendet werden. 
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6.4)  Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

 
 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist der Auftrag im Bereich erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz wie folgt definiert: 
 

§ 14: „Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote (...) gemacht werden. Die 
Maßnahmen sollen 
 

- junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu 
Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung 
gegenüber ihren Mitmenschen führen, 

- Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen“ 

 

Im 3. Ausführungsgesetz des Landes zum KJHG sind die Handlungsansätze weiter beschrieben, in 
dem das Zusammenwirken der öffentlichen wie freien Jugendhilfe mit den Schulen, mit der Polizei 
und den Ordnungsbehörden eingefordert wird. Das Ausführungsgesetz benennt ebenso die 
Beratung und Information über Gefahren und deren Folgen als Aufgaben zum vorbeugenden 
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. 
 

Der gesetzliche Auftrag zur vorbeugenden/präventiven Arbeit im Bereich Kinder- und Jugendschutz 
richtet sich gleichermaßen an öffentliche wie freie Jugendhilfeträger. Präventionsarbeit mit Kindern 
oder Jugendlichen zielt vor allem auf die Förderung und Entwicklung sozialer Kompetenzen. Der 
erzieherische Jugendschutz will den Jugendlichen stärken und den Erwachsenen an seine 
Verantwortung erinnern.  
 

Mit dem novellierten Jugendschutzgesetz vom 23.07.2002 ist die Grundlage für 
ordnungsbehördliche Stellen (Ordnungsamt und Polizei) gegeben, den Jugendschutz in der 
Öffentlichkeit zu reglementieren und für den Vollzug der einschlägigen Bestimmungen zu sorgen. 
Auch für die Beratungsarbeit des Jugendamtes mit Eltern und Heranwachsenden ist das 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) eine wichtige Arbeitsgrundlage. 
 

Doch es ist nicht allein Aufgabe des Staates, den Schutz der nachwachsenden Generation über 
Gesetze und deren Einhaltung sicherzustellen. Die erzieherische Komponente, die auf verstärkte 
Eigenverantwortung und kritische Kompetenz abzielt, spielt vor allem angesichts einer sich 
dynamisch entwickelnden Gesellschaft eine immer gewichtigere Rolle. 
 

Die sich aufdrängenden Fragen und Handlungsfelder unterliegen einem stetigen 
gesellschaftspolitischen Wandel: Medienkonsum vom Fernsehen über Video bis zu den heutigen 
Gefahren in der Nutzung des Internets, Verarbeitung von Gewalterfahrungen und der Umgang mit 
Gewalt, Missbrauch legaler und illegaler Suchtstoffe (Alkohol, Rauchen, Cannabis), 
Bewegungsarmut und Übergewicht, gesunde Ernährung, Förderung körperlicher Selbsterfahrung 
und gesundheitsförderlicher Bewegung, Stärkung von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Zunahme von Risikosensibilität hat der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in den letzten Jahren an Beachtung gewonnen. Dabei stand der präventive 
Kinder- und Jugendschutz im Zentrum der fachlichen und politischen Debatte. Neben den 
klassischen Gefährdungen durch Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum zählen mittlerweile die 
Gefährdungen durch die Nutzung von aggressiven Computerspielen (Ego-Shooter) und die 
Spielsucht zu den vorrangigen Themen. (14. Kinder- und Jugendbericht, 2013) 
 
Präventionsprojekte und Informationsstrategien zur Bekämpfung von Tabak- und Alkoholsucht gibt 
es schon seit langem. Für den Medienbereich gibt es Projekte und Strategien erst seit kurzem, was 
sich vor dem Hintergrund der Entwicklung in diesem Bereich als große Herausforderung darstellt. 
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Angesichts der Tatsache, dass Eltern sich im Umgang mit Medien oft nicht hinreichend kompetent 
erleben, bedarf es einer den Bereich der privaten Verantwortung ergänzenden, aber auch 
eigenständig agierenden Angebotsstruktur in öffentlicher Verantwortung. Über geeignete Angebote 
sollte es daher möglich sein, Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung und die Kinder und Jugendli-
chen gegenüber den Gefahren für ihr Wohl zu stärken. Hierzu bedarf es niedrigschwelliger 
Strategien in der Familienbildung, der Familienberatung, in Familienzentren, Begegnungsstätten, 
bei Elternabenden, Elternsprechstunden u. a. m. Neben den klassischen Orten wie der Kinder- und 
Jugendarbeit oder der Familienbildung ist auch das Internet ein Raum, über den diese Sensibilisie-
rung und Befähigung geschehen kann.  
 
Das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss greift diese Problematik bereits seit 2009 auf. Der seit 5 
Jahren im Dienst stehende „Fuchs“, ein umgebauter Linienbus, fährt mehrfach in der Woche 
Offene Ganztagsgrundschulen im Zuständigkeitsgebiet an, um die Kinder und Eltern 
medienpädagogisch zu erziehen bzw. zu beraten. Der „Fuchs“ ist durch seine Mobilität, 
Ausstattung mit W-Lan und Laptops gut zur Vermittlung medienpädagogischer Kompetenzen 
geeignet.  
 
Der frühe Ansatz schon bei Grundschulkindern rechtfertigt sich auch mit den aktuellen Ergebnissen 
empirischer Studien der letzten 10 Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilhabe an den viel 
beschworenen Chancen des Internets sowie das Ausmaß an Beteiligung und Bildungschancen im 
virtuellen Raum sozial stratifiziert sind. In diesem Kontext des Internets zeigt sich, dass die soziale 
Ungleichheit, die sich nicht mehr über die Zugangsfrage, sondern innerhalb der Nutzungsweisen 
ausdifferenziert und eng mit den Ressourcenlagen der Nutzer außerhalb des Mediums zusammen 
hängt. 
Bereits im Kindesalter, in dem der familiäre Kontext besonders wirkungsvoll ist, beginnt diese 
digitale Ungleichheit, die sich über die besonders wichtige, durch Peerbeziehungen geprägte, 
Jugendphase weiter fortsetzt. 
 

Die Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes wird aus einem dreifachen Verständnis heraus 
sichergestellt: kontrollierend-ordungsrechtlicher Jugendschutz, erzieherischer Jugendschutz und 
strukturelle Maßnahmen im Bereich der Bedingungen des Aufwachsens. Diese Formen lassen sich 
nicht gegeneinander ausspielen, sondern müssen in ausgewogener Form miteinander verknüpft 
und entwickelt werden.  
 
Das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss hat der Projektarbeit im Bereich des erzieherischen 
Jugendschutzes und der Präventionsarbeit in der Kooperation mit Schulen, mit 
Freizeiteinrichtungen der freien Träger, mit der Polizei und mit den Ordnungsbehörden einen 
hohen Stellenwert eingeräumt. Vielfache Projekte in unterschiedlichsten Themenfeldern wurden 
zur Erreichung einer größtmöglichen Breitenwirkung innerhalb des laufenden Schulbetriebs bzw. 
im Rahmen des Betriebes einer Jugendfreizeitstätte konzipiert und durchgeführt.  
 
Begleitet von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit wurde erreicht, die Bevölkerung für Belange des 
Kinder- und Jugendschutzes zu sensibilisieren. Öffentlichkeitsarbeit ist ein entscheidendes 
Instrument, die aktuellen Problemstellungen im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes und die 
Information über Gefährdungen immer wieder in das Bewusstsein der Gesellschaft zu 
transportieren und zu einem verantwortlichen Handeln im Gewerbe, in der Erziehung, in der 
Freizeit und in der Familie anzuregen. 
 

Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die sich mit Themen des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes befassen, eignen sich in besonderer Weise im Rahmen der Offenen Jugendarbeit 
in Freizeiteinrichtungen oder der Jugendverbandsarbeit (siehe auch: Einzelförderrichtlinien, Punkt 
6.2.4). Das Jugendamt des  Rhein-Kreises Neuss stellt Zuschussmittel zur Verfügung für freie 
Träger der Jugendhilfe, die Angebote und Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes durchführen. 
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6.5)  Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe 
 
 

Der gesetzliche Auftrag im Bereich der Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe lautet in § 13 KJHG: 
 

„(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 
Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. 
(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme 
anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch 
begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten 
und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen. 
(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen 
Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch 
begleiteten Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige 
Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe (...) geleistet werden. 
(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, 
der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 
Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.“  
 

Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe stellt für die gesamte Jugendhilfe eine Querschnittsaufgabe 
dar und erhält angesichts der in Kapitel 2.2 beschriebenen Entwicklungen eine neue Qualität und 
neue Herausforderungen. 
Es gilt einerseits in der Einzelfall- und Beratungsarbeit, den einzelnen betroffenen Jugendlichen 
dahingehend zu motivieren und zu begleiten, dass er alle seine individuellen Möglichkeiten und 
Chancen nutzt und ein Angebot der Qualifizierung oder Beschäftigung in Anspruch nimmt. Dazu 
bedarf es ebenso der Abklärung aller Voraussetzungen  hinsichtlich der Finanzierung und der 
Vermittlung eines geeigneten Platzes (Kooperation mit Stellen der Arbeitsverwaltung und 
Maßnahmenträgern, regelmäßige Kontakte zum Maßnahmenträger und zum Jugendlichen zur 
Erfolgskontrolle). 
Im Bereich der schulischen Ausbildung sind vielfältige  Bemühungen in Gang gesetzt worden, den 
Übergang von Schule in Ausbildung/ Beruf und berufliche Ausbildung in präventiver Absicht zu 
unterstützen. Dazu gehören: verstärkter Einsatz von Schulsozialarbeitern, „BUS-Projekte“ (Betrieb 
und Schule), alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für schulmüde Jugendliche und 
Schulschwänzer und Information der Arbeits-/ Ausbildungsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
in den Schulen. In diesen Feldern sollte die Jugendhilfe verstärkt kooperieren und ihre 
Möglichkeiten einbringen. 
 
Im Beirat „Schule – Beruf“, der gleichberechtigt von  Arbeits- und Schulverwaltung geführt wird, ist 
das Jugendamt Rhein-Kreis Neuss vertreten. Hier ist insbesondere die Möglichkeit gegeben, sich 
über aktuelle Entwicklungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie über den Bedarf der 
Schülerzahlen aus den Abgangsklassen zu informieren. 
 
Der Rhein-Kreis Neuss fördert seit mehr als 20 Jahren die Betriebskosten der Maßnahmenträger 
der überbetrieblichen Ausbildung, die Plätze für Jugendliche aus dem Zuständigkeitsgebiet 
bereithalten. Im Einzelfall werden auch die individuellen Kosten für einen Jugendlichen gefördert, 
der an einer Maßnahme außerhalb des Rhein-Kreises Neuss teilnimmt. 
Die deutsche PISA-Untersuchung für 20% der 15-Jährigen in Deutschland prognostiziert, dass die 
erworbenen Kompetenzen für den erfolgreichen Einstieg in Ausbildung und Arbeit nicht ausreichen 
werden. Demzufolge wird es künftig verstärkter gemeinsamer Bemühungen aller beteiligten 
Institutionen der Bildungsförderung bedürfen, die Hilfsangebote aufrecht zu erhalten und weiter 
auszubauen.  
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6.6) Familienbezogene Förderung  
 
 

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen erhalten gemäß § 16 KJHG 
Leistungen, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen. Diese Leistungen sollen dazu 
beitragen, dass  Erziehungsverantwortung besser wahrgenommen werden kann. Es sollen auch 
Wege aufgezeigt werden, wie Konflikte in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.  
 
Durch den  gesellschaftlichen Wandel von Vorstellungen der Rollenbilder, vom Zusammenleben der 
Geschlechter, Leitbilder von Mann-Sein und Frau-Sein sowie den Vorstellungen über die Elternrolle 
erfordern immer wieder ein erneutes Aushandeln der Zuständigkeiten, Absprachen über 
Entscheidungsbefugnisse und Klärungen von Rechten und Pflichten der Einzelnen. 
Infolge mangelhafter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Veränderungen während des 
Familienzyklus, gerade in Bereichen der Kinderbetreuung und des Arbeitsmarktes, werden die 
Lebensplanungen und das Selbstverständnis von Frauen immer wieder in Frage gestellt.  
Damit innerfamiliäre Belastungen, bedingt u. a. durch äußere Rahmenbedingungen, nicht zu Krisen 
und Konflikten im Zusammenleben oder zu dauerhaften Benachteiligungen für einzelne 
Familienmitglieder, insbesondere für Frauen und Kinder führt, greift die Familienbildung diese 
Problematik auf. 
 
Gruppenbezogene Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie gehören beim 
Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss organisatorisch zum Sachgebiet Jugendarbeit/ Jugendschutz. 
Dazu gehören: 
- Angebote der Familienbildung 
- Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung. 
Angebote der individuellen Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger 
Menschen werden dagegen durch das Sachgebiet Jugend- und Familienhilfe geleistet. 
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6.6.1  Familienbildung 
 
 
Angebote der Familienbildung sollen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen 
von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Sie sollen 
außerdem Familien zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und zur Selbst- und 
Nachbarschaftshilfe befähigen. Junge Menschen werden auf Ehe, Partnerschaft und das 
Zusammenleben mit Kindern vorbereitet. 
 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Aktivitäten nach dem 
Weiterbildungsgesetz für 
das Land NRW in 
Entsprechung zum  
KJHG, § 16 (2) 

 

Anteilfinanzierung:  
bis zu 75 % 
der anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten  
Projektförderung gestrichen 

 

31. März 
 

- Antrag:  
  mit Angaben 
  über die geplanten  
  Unterrichtsstunden 
 
- Nachweis: 
  Jahresrechnung mit  
  Gesamtkosten und  
  Einnahmen,  Unterrichts- 
  stundennachweis (mit  
  Teilnehmernachweis,  
  Ort/Thema/Termin) 
 
- regelmäßige     
  Berichterstattung im  
  Jugendhilfeausschuss 
 

 
 

 

 

Erläuterungen 

 
 
Die Träger der Familienbildung, die ihre Tätigkeit im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes 
wahrnehmen und nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anerkannt sind, werden 
bis zu einer Höhe von 20 % der beim Land anerkannten Kosten im Rahmen ihrer Jahresprogramme durch 
den Rhein-Kreis Neuss gefördert. 

Insgesamt wird ein Kontingent von höchstens 6.500 Unterrichtsstunden im Rahmen der geplanten 
Jahresprogramme anerkannt und gefördert. 
Einzelprojekte mit innovativem Ansatz, die der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der 
Familienbildung dienen, können ebenfalls gefördert werden. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Projekte 
werden innerhalb des AK Familienbildung mit dem Kreisjugendamt einvernehmlich festgelegt. 
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       6.6.2 Familienerholung 
 
 
Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen, werden im 
Rahmen der verfügbaren Mittel mit Festbeträgen (je Tag und Teilnehmer) entweder als 
Gruppenveranstaltungen oder auch individuell (als Einzelfamilie/selbst organisiert) gefördert. 
 
 
 

 

Fördermaßnahme 
 

 

Art/Höhe der Förderung 
 

Antragsfrist 
 

Verfahren 
 

Familienferienfahrten 
 

Festbetragsförderung: 
Kinder bis zu 5,00 € 
Kinder mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf 
(Inklusion) bis zu 10,00 € 
Erwachsene bis zu 4,00 € 
je Tag und Teilnehmer 

 

1 Monat 
vor der 
Durchführung 

 

- Antrag:  
  mit Angaben 
  über Zielort, Dauer,  
  teilnehmende  
  Familienmitglieder, 
- Nachweis: 
  Gastgeberbescheinigung  
  mit Angaben zur Dauer  
  und Teilnehmerzahl oder  
  Erklärung des  
  Veranstalters 
 

 

 

 

 

Erläuterungen 
 
 
Durch die Förderung von Familienferien soll Eltern und Kindern eine gemeinsame Erholung ermöglicht 
werden mit dem Ziel, den Familienzusammenhalt und die Erziehungskraft der Familie zu stärken. 

Die Förderung soll solchen Familien zugute kommen, die gemeinsame Ferien nicht oder nur unter 
unzumutbaren Belastungen selbst finanzieren können. Insbesondere kommen kinderreiche Familien und 
solche mit behinderten Kindern in Betracht. Für den Anspruch auf Förderung gelten die jeweiligen 
Einkommensrichtlinien des Landes NRW. 
Im Einzelfall ist die Verwaltung ermächtigt, weitergehende Zuschüsse –z. B. zu den Fahrtkosten- zu 
gewähren, z. B. für Familien mit behinderten Kindern oder solche, die lediglich laufende Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 
SGB XII oder Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II beziehen. 
Die Zuschüsse werden über die freien Träger der Jugendhilfe als Veranstalter von Familienferien in 
Gruppenform, im Einzelfall an die Familien direkt (wenn selbst organisiert) für Aufenthalte von 7 bis 21 
Tagen gezahlt. 
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Anhang: Jugend- und Familienzeltplatz Kerpen/Eifel 
 
 

Seit 1984 betreibt der Rhein-Kreis Neuss in Kerpen/Eifel den Jugend- und Familien-
zeltplatz „Felschbachtal“ im Eifeldorf Kerpen. Das Gelände ist gepachtet von der 
Ortsgemeinde Kerpen. Der Rhein-Kreis Neuss hat die für den Betrieb eines Zeltplatzes 
erforderlichen Versorgungsgebäude und –einrichtungen geschaffen und sorgt für deren 
laufende Unterhaltung.  
Der Platz wurde für Gruppen eingerichtet, die in Eigenregie und Eigenverantwortung ein 
Wochenend- oder Ferienzeltlager durchführen wollen. Der Platz wird vermietet an 
Gruppen von mindestens 10 bis höchstens 100 Personen und ist ausgestattet mit den 
erforderlichen Sanitäranlagen, Bolzplatz, Feuerstelle und Sitzgelegenheiten.    
Angesprochen sind: Jugend- und Familiengruppen, Schulklassen, Vereine, 
Nachbarschafts- und Freundeskreise, Clubs und Gruppen aus Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen mit zusammen mindestens 10 Personen. 
Abseits vom Touristenrummel, in ca. 75 Minuten vom Rhein-Kreis Neuss zu erreichen, 
bieten der Platz und die Umgebung gute Möglichkeiten für gemeinsame naturnahe und 
erholsame Erlebnisse. Auf ca 2,5 Hektar Wiesengelände stehen zur Verfügung: 2 
Blockhäuser mit sanitären Einrichtungen (Duschen, Waschplätze, Toiletten), Lagerräume 
(mit Kühlschränken), Grill- und Feuerstelle, Bolzplatz mit Groß- und Kleintoren, 
Aufenthaltszelt, Tische und Bänke für 40 Personen. Bei Bedarf können  Gruppen aus dem 
Rhein-Kreis Neuss die erforderlichen Unterkunftszelte beim Jugendamt unentgeltlich leihen 
(s. auch Seiten 73 und 77)  
Die Gruppen zahlen für die Benutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes eine Gebühr 
nach Zahl der Übernachtungen und Teilnehmer. Die Inhaber der Jugendleiterkarte 
(„JuLeiCa“) und der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss erhalten besondere 
Vergünstigungen bei den Benutzergebühren. Außerdem wird der Verbrauch von Energie 
und Wasser auf Grundlage der Selbstkosten bzw. Eigenkosten für den Rhein-Kreis Neuss 
in Rechnung gestellt. 
Diese  sind entsprechend der Kostenentwicklung jährlich zu überprüfen. 
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Die Gebührenordnung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ ist ab 2010 wie 
folgt geregelt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundgebühr je 
TN und Über- 
nachtung 

Für Inhaber der 
Familienkarte des 
Rhein-Kreises Neuss 

Für Inhaber der 
Jugendleiterkarte 
„JuLeiCa“ 

Zusatzkosten 
- Energie 
- Wasser 

 
4,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
3,00 € 

 
frei bei mind. 
5 zahlenden 
und zu  
betreuenden 
Kindern und 
Jugendlichen 

 
werden 
nach dem 
tatsächlichen 
Verbrauch 
abgerechnet 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  09.02.2015 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0487/XVI/2015 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2015 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Antrag des Partnerschaftskomitees Rommerskirchen/Mouilleron le Captif 
e.V. auf Bezuschussung einer deutsch-französischen Jugendbegegnung 
2015 in Rommerskirchen und Ratingen 
 

Sachverhalt: 

Seit 2004 finden im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und 
der französischen Kommune Mouilleron le Captif, im 2-jährlichen Abstand, Begegnungen 
junger Menschen während der Sommerferien statt. Das Veranstaltungsland wechselt dabei 
paritätisch zwischen den Partnerkommunen ab. Nach 2004, 2008 und 2012 fungiert die 
Gemeinde Rommerskirchen nun wieder im Jahre 2015 als Gastgeber. 
Federführend für die Organisation und Durchführung ist das Partnerschaftskomitee e.V.; 
die Vorbereitungsarbeiten wie auch die Betreuung der Jugendlichen werden ehrenamtlich 
geleistet.  
Die diesjährige Begegnung ist geplant vom 18.07. bis 27.07.2015. Das Programm beinhaltet 
sowohl einen mehrtägigen Aufenthalt in den Familien der Teilnehmer aus Rommerskirchen, 
wie auch ein intensives gemeinsames Gruppenerleben in der Jugendherberge in Ratingen.  
Es soll ein umfassendes Bild über Geschichte, Lebensweise und Kultur des Gastgeberlandes 
vermittelt werden. Außerdem ist den jungen Menschen ausreichend freie Zeit eingeräumt, 
die sie nach eigenen Bedürfnissen gestalten können zum Austausch mit den Gästen. 
Teilnehmen werden jeweils 15 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und jeweils 3 
Betreuer/innen.  
Im Finanzierungsplan zum Antrag vom 25.01.2015 für die Begegnung 18. bis 27.07.2015 
sind Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 8.860,00 € ausgewiesen. Diese entstehen im 
Wesentlichen während der Unterbringung im Schullandheim, für Verpflegung und für 
Programmaktivitäten. Der Reisebus der französischen Gruppe mit Fahrer bleibt „vor Ort“ und 
kann für die Programmfahrten aller Teilnehmer genutzt werden. Das Partnerschaftskomitee 
hat beim deutsch-französischen  Jugendwerk einen Zuschuss von 4.860,00 € beantragt. 
Weiterhin kann der Antragsteller über Teilnehmer- bzw. Elternbeiträge der Jugendlichen aus 
der Gemeinde Rommerskirchen sowie über Eigenmittel in Höhe von ca. 2.000,00 € verfügen. 
Nicht unerwähnt soll hierbei bleiben, dass die Familien zusätzliche Leistungen in Verbindung 
mit der zeitweiligen Unterbringung der französischen Freunde erbringen. 

Ö  5.1
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Mit dem Antrag vom 25.01.2015 hat das Partnerschaftskomitee e.V. einen Zuschuss zu den 
Restkosten in Höhe von 2.000,00 € gemäß Position 6.2.8 des Kreisjugendförderplanes 
beantragt.  
 
 

Beschlussempfehlung: 

Das Partnerschaftskomitee Rommerskirchen/Mouilleron le Captif e.V. erhält gem. Position 
6.2.8 des Jugendförderplanes zu den Kosten in Höhe von 8.860,00 € für die Durchführung 
einer deutsch-französischen Jugendbegegnung im Zeitraum 18. bis 27.07.2015 einen 
Zuschuss aus Mitteln der Jugendamtsumlage von bis zu 2.000,00 €.  
Voraussetzung ist die Teilnahme von jeweils 15 Jugendlichen (ges. 30 TN) und jeweils 3 
Betreuer/innen für die Dauer von 10 Tagen. 
 
Die Mittel stehen beim PSP Element Jugendarbeit, Kostenart SAP 53180270, zur Verfügung.     
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